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Zusammenfassung

Gegenstand dieses Artikels ist ein Teilaspekt des 
bislang kaum erforschten Verhältnisses von Taufe 
und Recht im frühen Mittelalter, und zwar die 
Rolle der Taufe in den Anfängen einer langen 
Entwicklung, an deren Ende die moderne Vorstel-
lung steht, wonach jeder Mensch als natürliche 
Person Träger von Rechten und Pflichten sein 
kann. Der Aufsatz nähert sich dem so umrissenen 
Gegenstand aus zwei unterschiedlichen Richtun-
gen. Zunächst wird auf einer eher theoretischen 
und abstrakten Ebene danach gefragt, inwiefern 
im mittelalterlichen christlichen Denken Aus-
gangspunkte für einen Begriff der Person liegen, 
die mit der Taufe in Verbindung stehen. Hier 
kommen u. a. der sog. character (indelebilis) als 
Grundlage eines unverlierbaren Status als Christ 
und die Rolle der Seele bzw. des Seelenheils im 
Recht in den Blick. Im zweiten Teil des Aufsatzes 
stehen dann eher konkrete historische Befunde im 
Mittelpunkt. Nach einigen kurzen Beobachtungen 
zum Verhältnis von römischem Bürgerrecht und 
Taufe in der Spätantike geht es vor allem um die 
Stellung des neugeborenen Kindes im weltlichen 
Recht des frühen Mittelalters. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen einer vorchristlichen gentilen 
Rechtstradition und jüngeren christlich beeinfluss-
ten Regelungen. In beiden spielen Formalakte wie 
die Kindsaufnahme und Taufe eine wichtige Rolle, 
doch sind Unterschiede erkennbar, die auf grund-
sätzliche Veränderungen im Verständnis dessen 
hindeutet, was den Menschen aus Sicht des Rechts 
ausmacht.

□×

Abstract

This article deals with a particular aspect of the 
relation between baptism and law in the early 
middle ages, a topic that has hardly been explored 
by historical research. The main focus of the paper 
is on the role of baptism at the beginning of a long 
development which led to the modern notion that 
every human being as a natural person is a subject 
of rights and obligations. The article approaches its 
subject from two different directions. First, on a 
theoretical and abstract level it raises the question 
to what extent there were points of departure 
towards the concept of a person in medieval 
Christian thinking. From this perspective inter alia 
two phenomena come into view: the character 
(indelebilis) as the basis for an inalienable status 
as a Christian and the role the soul as well as 
salvation played in law. The second part of this 
paper consists of particular historical evidence. 
Aer some brief observations as regards the rela-
tion between Roman citizenship and Christian 
baptism in late Antiquity the article focuses on 
the legal status of the newborn infant in the secular 
law of the early Middle Ages. In this context one 
has to distinguish between a pre-Christian ›barbar-
ian‹ legal tradition and norms of later Christian 
origin. In both traditions formal acts like the 
acceptance of the child and baptism played a major 
role. However, there are also differences which 
indicate general changes in the comprehension of 
what constitutes a human being from a legal point 
of view.

□×



Christoph H. F. Meyer

Taufe und Person im ersten Jahrtausend
Beobachtungen zu den christlichen Wurzeln einer Grundkategorie europäischen Rechtsdenkens*

»Darum aber haben unsere Vorfahren und Rich-
ter eine so langwierige Buße angeordnet, seit die 
Religion des Christentums in der Welt eingewur-
zelt ist, weil auch die Seele, nachdem sie einmal 
Fleisch angenommen, gleichwohl aber zum Lichte 
der Geburt nicht gelangen konnte, eine langwie-
rige Strafe dulden muß, da sie ohne das Sakra-
ment der Wiedergeburt (sacramentum regeneratio-
nis) durch Abtreibung der Hölle überliefert wor-
den ist.« 1 Dieses Kapitel der (Lex Baiuvariorum 
VIII,21), die 756 der Synode von Aschheim bereits 
vorlag, liefert eine Begründung für die ihm voran-
gehende Bestimmung (VIII,20), wonach bei Abort 
eine über sieben Generationen jährlich zu zahlen-
de Buße von zwölf Solidi fällig ist. 2

Lex Baiuvariorum VIII,21 wird im Zusammen-
hang mit der Geschichte des Abtreibungsverbots 
gelegentlich in der Literatur zitiert. 3 Folgt man 
seiner Argumentation, dann ist für die Abortbuße 
nicht die durch die Abtreibung verhinderte Geburt 
ausschlaggebend, sondern dass die Seele nicht zur 
Wiedergeburt in der Taufe gelangt. Damit ist die 
Bedeutung der Stelle aber nur zum Teil erfasst. 
Ihre ganze Tragweite zeigt sich, wenn man berück-
sichtigt, dass an der Buße ablesbar ist, wie der 
Gesetzgeber vitale Bedürfnisse bewertet. Spätestens 
beim Vergleich mit dem Betrag, mit dem die 
Tötung eines freien Menschen zu büßen ist, wird 
klar, dass das Leben nach dem Tode ungleich höher 
veranschlagt wird als das davor. 4 So gesehen geht 
es in der betreffenden Regelung nicht nur um das 
Delikt der Abtreibung, sondern auch um zentrale 

Fragen zur Natur des Menschen im Spiegel einer 
frühmittelalterlichen Rechtsordnung.

Dem heutigen Leser erschließt sich der Gedan-
kengang des bayerischen Gesetzgebers nicht ohne 
Weiteres. Er steht ihm womöglich verständnislos 
gegenüber und lässt die Kontinuitätslinien, die von 
dieser Stelle in die Gegenwart führen, unbeach-
tet. 5 Das gilt nicht zuletzt für eine Sicht des 
Menschen als Individuum und Person, die inner-
halb der europäischen Rechtstradition bis heute 
eine zentrale Rolle spielt. Die vorliegende Quelle 
lässt nicht nur einen Ursprung dieses Bildes erken-
nen, sie verweist auch auf die Bedeutung, die der 
Taufe zukam, jenem Initiationssakrament, dessen 
formalen Kern das Eintauchen, Begießen oder 
Besprengen des Täuflings mit Wasser in Verbin-
dung mit der (trinitarischen) Taufformel bildet 
und das bewirkt, dass der Getaue nicht nur 
Christ, sondern auch Glied der Kirche wird. 6

Wenn das sacramentum regenerationis bei der 
Beschäigung mit Lex Baiuvariorum VIII,21 bis-
lang nicht weiter berücksichtigt worden ist, muss 
das angesichts des Forschungsstandes zum Verhält-
nis von Taufe und Recht im frühen Mittelalter 
nicht verwundern. 7 Walter Ullmann, der einzige 
Mediävist, der im 20. Jahrhundert auf dieses Thema 
mit Nachdruck hingewiesen hat, ist selbst kaum 
über allgemeine Überlegungen und visionäre Deu-
tungen hinausgekommen. 8 Zwar hat die Einsicht, 
dass die Taufe im mittelalterlichen Kirchenrecht 
eine wichtige Rolle spielte, in einzelnen Lehrbü-
chern der letzten Jahrzehnte Niederschlag gefun-

* Harald Siems zum 70. Geburtstag.
1 Lex Baiuvariorum (B) VIII,21, 

S. 100. Vgl. Lex Baiwariorum ( 
S) VIII,21, S. 364. Zu mögli-
chen kirchlichen Quellen der Be-
stimmung vgl. Leges Baiuwariorum 
(M) VIII,21, S. 302 Anm. 51. 
Zur Lex Baiuvariorum allgemein vgl. 
S (2001); S (2006).

2 Lex Baiwariorum ( S) 
VIII,20, S. 363 f. Zu den unterschied-
lichen Stufen- und Einheitstheorien 
über die Entstehung der Lex, die eine 

Aufzeichnung im Laufe des 6.–8. 
Jahrhunderts oder in den 740er Jah-
ren als möglich erscheinen lassen, vgl. 
S (2006) 32ff. Zum Begrün-
dungscharakter vgl. K (1982); 
S (2001) 311.

3 So z. B. E / K (1910) 55; 
M (1977) 200 f., 204 Anm. 25; 
E (2010) 342–346. Allge-
mein vgl. J (2002).

4 Lex Baiwariorum ( S) 
IV,29–30, S. 334 f. (160 Solidi für die 
Tötung eines freien Mannes, das 

Doppelte für die Tötung einer freien 
Frau).

5 D (1905) 275 (»eine wüste Aus-
geburt christlicher Wahnvorstellun-
gen«).

6 Zur Taufe im ersten Jahrtausend vgl. 
u. a.: S (1958); N
(1983); S (1988); C (2009).

7 Dazu allgemein vgl. M (2013).
8 So z. B. U (1966) 7ff., 12, 101, 

123 f., 128ff. Zu Ullmann vgl. M
(2013) 68 f.
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den. 9 Doch ist es wohl kein Zufall, dass die ent-
sprechenden Beobachtungen zumeist auf den 
überschaubaren Textmagazinen des klassischen ka-
nonischen Rechts des 12.–14. Jahrhunderts fußen. 
Für das frühmittelalterliche Kirchenrecht sind sol-
che Würdigungen selten. 10 Während die älteren 
kirchenrechtlichen Lehrbücher nur ausnahmswei-
se das vorgratianische Material aufarbeiten, 11
bleibt die rechtliche Seite des Phänomens, wenn 
man vom Themenkreis »Patenscha und geistliche 
Verwandtscha« absieht, 12 in der neueren histo-
risch-theologischen Forschung zur Taufe o unbe-
rücksichtigt. Das gilt noch viel mehr für das welt-
liche Rechtsleben des ersten Jahrtausends, wie 
auch umgekehrt der Einfluss gerade des römischen 
Rechts (z. B. der stipulatio) nur selten untersucht 
worden ist. 13

Wenn im Folgenden die Bedeutung der Taufe 
für das Recht zwischen Spätantike und Hochmit-
telalter betrachtet werden soll, dann hätte es ange-
sichts der Weite des Feldes und des Standes der 
Forschung wenig Sinn, einen umfassenden Über-
blick liefern zu wollen. Vielmehr kann es hier nur 
um einen ersten Sondierungsversuch gehen. Sein 
Ausgangspunkt liegt in der Vorstellung, dass der 
Mensch als Person Träger von Rechten und Pflich-
ten ist. Ein Gedanke, der seinerseits in enger Ver-
bindung mit dem modernen Begriff der Rechts-
fähigkeit steht. Während jedoch in der Rechts-
kultur der Moderne dieses Konzept als gegeben 
und selbstverständlich  vorausgesetzt wird, soll hier 
ein kleines Stück des langen und wechselhaen 
Weges dorthin betrachtet werden. In diesem Zu-
sammenhang richtet sich der Blick auf die Taufe im 
frühen Mittelalter, durch die die meisten Men-
schen im lateinischen Westen den Regelfall, dass 
ihre Stellung im weltlichen Recht von physischen, 
materiellen oder sozialen Voraussetzungen abhän-
gig war, durchbrechen konnten, insofern sie als 
Christen fast von Geburt an unabhängig von ihren 

äußeren Existenzbedingungen als ein Jemand 
rechtlich definiert waren.

Die Untersuchung, die sich auf einige Facetten 
des so umrissenen Gegenstandes beschränken 
muss, zerfällt in fünf Teile. In einem ersten und 
zweiten Schritt soll zunächst auf einer eher theo-
retischen Ebene danach gefragt werden, inwiefern 
im (früh)mittelalterlichen christlichen Denken 
Ausgangspunkte für einen rechtlichen Begriff der 
menschlichen Person erkennbar sind, die mit der 
Taufe in Verbindung stehen. Dem so umrissenen 
Potential sollen dann in den beiden folgenden 
Abschnitten konkrete Befunde, welche die Bedeu-
tung des sacramentum regenerationis vor allem im 
weltlichen Rechtsleben des ersten Jahrtausends 
beleuchten, gegenübergestellt werden. Dazu gilt 
es zunächst, einen Blick auf die Spätantike zu 
werfen, um dann der Stellung des neugeborenen 
Kindes im Spiegel frühmittelalterlicher Rechts-
quellen etwas genauer nachzugehen. Der Aufsatz 
schließt mit einer kurzen Gegenüberstellung theo-
retischer und historisch-empirischer Befunde.

I. Was macht den Menschen zur 
natürlichen Person? Ein Blick von der 
Moderne ins Mittelalter

Am Anfang des gerade umrissenen Arbeitspro-
gramms steht die Einsicht, dass die modernen 
Begriffe der Rechtsperson und der Rechtsfähigkeit 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts auamen und die 
ihnen zugrunde liegende Vorstellung, wonach 
jeder Mensch rechtlich in der Lage ist, Träger von 
Rechten und Pflichten zu sein, für die Zeit davor 
nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kön-
nen. 14 Folgt man der Literatur, dann liegt die 
Vorgeschichte der Rechtsfähigkeit im aufgeklärten 
Natur- bzw. Vernunrecht des 17. und 18. Jahr-
hunderts. 15 Als Wendepunkte zum modernen 

9 So z. B. L B (1959) 125–132; 
G (1994) 61ff., 259ff.; 
550ff.; H (1996) 200–228. 
Materialreich, aber unkritisch: 
C (1881–1882).

10 P (1960) 386ff.; I (1994) 
49–57.

11 H (1888) 23–55.
12 A (1984) 97–116; L

(1986); L (1998); G
(2008). Zur geistlichen Verwandt-

scha vgl. ferner J (1991); 
M (2009).

13 Zum Einfluss auf die Taufe vgl. 
E (1955); H (2001).

14 Zur Rechtsfähigkeit vgl. J. S
(1990); S (1989); D (2003); 
C. H (2011).

15 C (1956); L (1982/83); 
C (1985) 167–171.
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Begriffsverständnis erscheinen insbesondere Chris-
tian Wolff (1679–1754), der die menschliche per-
sona moralis als Subjekt von Rechten und Pflichten 
definiert, 16 und Immanuel Kant (1724–1804), der 
die überkommene Lehre von den unterschiedli-
chen status, in denen jeder Mensch am Rechtsleben 
teilnimmt, hinter sich lässt und die Person als 
vernüniges zurechnungsfähiges Subjekt versteht, 
das nach selbst bestimmten moralischen Regeln 
lebt. 17

Angesichts dieser Entwicklungslinie liegt es 
nahe, dass sich dogmengeschichtliche Arbeiten 
zur Rechtsfähigkeit auf das 17.–19. Jahrhundert 
konzentrieren. Allerdings erstreckt sich das histo-
rische Gesamtphänomen der natürlichen Person 
im Recht über einen ungleich größeren Zeit-
raum. 18 Damit rückt zunächst das 16. Jahrhundert 
(z. B. die Schule von Salamanca) in den Blick. 19
Darüber hinaus wäre zu fragen, wieviel von der 
frühneuzeitlichen Vorgeschichte der modernen 
Rechtsfähigkeit auf mittelalterlichen Grundlagen 
beruht. So ist etwa seit Längerem bekannt, dass 
sich wesentliche Bestandteile des Wolffschen Per-
sonenbegriffs schon bei Aegidius Romanus (um 
1245–1316), einem Schüler des Thomas von Aquin 
(um 1224–1274), finden, der über die Folgen des 
Kirchenbanns reflektierte, durch den der Exkom-
munizierte aus der Gemeinscha der Kirche aus-
geschlossen wurde und damit aus Sicht moderner 
Begrifflichkeit seine aktive (kirchliche) Rechtsfä-
higkeit verlor. 20

Dies ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. 
Zum einen zeigt sich hier, wenngleich Aegidius 

Romanus vorrangig als Theologe und Philosoph 
anzusprechen ist, auf sachlicher Ebene eine Bedeu-
tung der Kanonistik für die Entfaltung des Perso-
nenbegriffs, die über den allgemeinen Einfluss des 
Christentums oder der Theologie (z. B. des Gedan-
kens der Trinität) 21 hinausgeht und sich durch ihre 
rechtlich-institutionelle Komponente auszeich-
net. 22 Zum anderen verweist die Exkommunika-
tion auf einen wichtigen Aspekt des Themas »Per-
son und Recht«, der leicht übersehen werden 
kann, und zwar auf den Umstand, dass die recht-
liche Stellung des Einzelnen immer auch in Ver-
bindung mit seiner Stellung in der Gemeinscha 
zu sehen ist. 23

Dass aus diesem Blickwinkel betrachtet Moder-
ne und Frühmittelalter nahe beieinander liegen 
können, veranschaulicht die Wissenschasge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 1937 erschienen in 
der Zeitschri »Deutsche Rechtswissenscha« zwei 
Aufsätze von Karl August Eckhardt (»Stufen der 
Handlungsfähigkeit«) und Karl Michaelis (»Die 
Überwindung der Begriffe Rechtsfähigkeit und 
Parteifähigkeit«). 24 Der zweite Artikel ist ein 
besonders deutlicher Beleg für juristische Bemü-
hungen während des Nationalsozialismus, die 
Unterscheidung zwischen Rechtsfähigkeit und 
Geschäsfähigkeit, d. h. der Fähigkeit zum wirk-
samen Abschluss von Rechtsgeschäen, aufzulö-
sen. 25 An die Stelle des abstrakten Begriffs der 
Rechtsperson sollten neue »konkrete« Begriffe 
(z. B. des Rechts- und des Volksgenossen) treten. 
Dabei verfolgten Autoren wie Michaelis die Vor-
stellung einer gestuen Rechtsfähigkeit, durch die 

16  W (1761), Pars I, cap. III, § 96, 
S. 33: »Homo persona moralis est, 
quatenus spectatur tamquam subjec-
tum certarum obligationum atque 
jurium certorum. Atque hinc status 
ejus moralis dicitur, qui per obliga-
tiones et jura determinatur; […]« 
Ferner vgl. Allgemeines Landrecht 
für die Preußischen Staaten von 1794, 
Teil I, Titel I, §. 1, S. 61: »Der Mensch 
wird, in so fern er gewisse Rechte in 
der bürgerlichen Gesellscha ge-
nießt, eine Person genannt.«

17 K (1914) 223: »Person ist dasjeni-
ge Subject, dessen Handlungen einer 
Zurechnung fähig sind. Die morali-
sche Persönlichkeit ist also nichts an-
ders, als die Freiheit eines 
vernünigen Wesens unter morali-

schen Gesetzen […], woraus dann 
folgt, daß eine Person keinen anderen 
Gesetzen als denen, die sie […] sich 
selbst giebt, unterworfen ist.« Vgl. 
auch M (2011).

18 L (1962); H. H
(1982); H. H (2000) 
1–23; C. H (2011).

19 L-B (2011) 114–117.
20 Zu Aegidius Romanus vgl. 

M (1954/55) 93; H
(2004) 138–142; K (2007) 375 f. 
Zur Wirkung der Exkommunikation 
vgl. H (1895) 494; 
S /  K (1932) 
834; P (1962) 392.

21 W (2005); M (2006).
22 Zur Rolle des Christentums allge-

mein vgl. z. B. C (1962) 63; 

H (1967) 23–31; H. H-
 (2009).

23 W (1957) 40 f. (Diskus-
sionsbeitrag von Hermann Conrad); 
S (1959/1960) 508.

24 E (1937b); M
(1937).

25 S (1983); R
(1997) 323–336. Ferner vgl. T
(2012).
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sich die Rechtsstellung von Menschen, die nicht 
zur Volksgemeinscha gezählt wurden, einschrän-
ken ließ. 26

Ein ähnlich funktionaler Ansatz, die Stellung 
des Einzelnen von übergeordneten Gemeinschas-
zwecken abhängig zu machen, kennzeichnet den 
Artikel von Eckhardt, der durch einen Dreischritt 
von der Rechtsgeschichte über das geltende Recht 
zur lex ferenda bestimmt ist. 27

Betrachtet man die rechtshistorischen Ausfüh-
rungen in diesem Aufsatz, dann zeigt sich, dass der 
größte Teil der Belege aus mittelalterlichen Quel-
len stammt und Eckhardt ihnen keine große 
Gewalt antun muss, um sie in seinem Sinne zum 
Sprechen zu bringen. Natürlich besteht zwischen 
der Ideologie des Nationalsozialismus und diesen 
Texten kein direkter Zusammenhang. Doch fällt 
gerade für weltliche Rechtsaufzeichnungen des 
frühen Mittelalters, die einen vergleichsweise 
schwachen christlichen Einfluss erkennen lassen, 
ins Auge, wie stark die rechtliche Stellung des 
Einzelnen von seinen Fähigkeiten und damit 
zusammenhängend von seiner Rolle in der Ge-
meinscha (z. B. des Hauses) abhängig ist. In einer 
solchen funktionalen Wahrnehmung des einzel-
nen Menschen als Mittel im Sinne übergeordneter 
Zwecke bestehen tatsächlich gewisse Parallelen 
zwischen Rechtsvorstellungen des Frühmittelalters 
und der Moderne.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich im einen 
Falle um ein vor-, im anderen um ein nachchristli-
ches Rechtsverständnis handelt und gegenläufige 
Positionen ihre Wurzeln nicht zuletzt in christ-
lichen Denktraditionen haben düren. Eine solche 
Gegenposition, die zum Begriff der Rechtsfähig-
keit führt, hat Kant formuliert, der als ein zentrales 
Merkmal von Personen ihre Eigenscha als ver-
nünige Wesen benennt, »weil ihre Natur sie 
schon als Zwecke an sich selbst, d.i. als etwas, das 
nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, aus-
zeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt 

(und ein Gegenstand der Achtung ist)«. 28 Warum 
also nicht den »Status des Selbstzwecks« (Robert 
Spaemann) 29 als positives Wesensmerkmal neh-
men und mit Hilfe dieses Kriteriums das mittel-
alterliche Recht auf die Rolle der menschlichen 
Person hin untersuchen? Eine derart abstrakte und 
moderne Ausgangsfrage ließe sich aufgrund der 
Quellen kaum beantworten. Anstelle eines allge-
meinen und auf alle Menschen anwendbaren 
Begriffs der Person tritt dem Betrachter in den 
mittelalterlichen Rechtsquellen eine Vielzahl von 
Status-Verhältnissen entgegen, in denen sich ein 
Mensch befinden konnte und die seine rechtliche 
Stellung bestimmten. 30

Angesichts dieser Ausgangslage liegt es nahe, für 
das Mittelalter nach Vorstellungen von Person zu 
fragen, die auf möglichst viele Menschen Anwen-
dung fanden und dem »Status des Selbstzwecks« 
relativ nahe kommen. Die entsprechenden Denk- 
und Rechtstraditionen wären ein wichtiger Be-
standteil der Vorgeschichte moderner Rechtsper-
sönlichkeit. Ein Bereich, in dem man innerhalb 
dieses weiten Feldes fündig werden könnte und 
der im Folgenden etwas genauer betrachtet werden 
soll, ist der rechtliche Status des Christen, der im 
Mittelalter auch im weltlichen Recht von Bedeu-
tung war. Auf der Suche nach einem konkreten 
Ansatzpunkt bietet es sich an, noch einmal auf die 
Exkommunikation zurückzukommen. 31 Diese 
Sanktion zeigt nicht nur, dass sich die rechtliche 
Stellung des Einzelnen erst mit Blick auf die (kirch-
liche) Gemeinscha, aus der jemand ausgeschlos-
sen werden konnte, vollends erschließt, sondern 
führt zugleich die Grenzen ihrer Gewalt vor 
Augen. Diese werden für die ausgehende Antike 
und das frühe Mittelalter darin sichtbar, dass selbst 
der Gebannte, dem die Ausübung seiner Rechte 
verwehrt war, nicht völlig von der Kirche getrennt 
und aus seinen Pflichten entlassen war. 32 Wenn 
aber auch der Exkommunizierte insofern weiter-
hin zur kirchlichen Rechtsgemeinscha gehörte, 

26 D (2003) 180 f. (Rn. 15).
27 Er zieht am Ende des Aufsatzes fol-

gendes Fazit: »Germanischer Über-
lieferung entspricht es, wenn die 
Stufen der Handlungsfähigkeit nicht 
an ein zufälliges, rein privates Datum, 
sondern an die entscheidenden Tage 
der fortschreitenden Eingliederung 
in die Volksgemeinscha geknüp 
werden.« Vgl. E (1937b) 300. 
Zur Person vgl. F (2008).

28 K (1911) 428.
29 S (2012) 31.
30 H (1930) 50–123; B /

M (1960); C (1962) 152 f., 
395–399; A / C
(1983); M-M (1984).

31 Zur Exkommunikation allgemein 
vgl. M (1980); R (1987) 
405; G (1995); B (2008). 
Ferner vgl. H (2008).

32 F (1972) 219 f.; M (1980) 172 f. 
Zu älteren antiken Traditionen vgl. 
D (1969).
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dann setzte das eine grundsätzliche und dauerhae 
Fähigkeit des Christen voraus, Träger von Rechten 
und Pflichten zu sein. 33

So gesehen verweist die Wirkung der Exkom-
munikation zugleich auf eine Alternative zu der 
Frage nach einem umfassenden Wesensmerkmal 
der Person. Anstatt nach einer abstrakten Eigen-
scha zu suchen, gelangt man zumindest für das 
kirchliche Rechtsverständnis leichter ans Ziel, 
wenn man ausgehend vom Kirchenbann zunächst 
nach den Gründen dafür fragt, dass der Gemein-
scha überhaupt Grenzen in Hinblick auf den 
Einzelnen gesetzt waren: Was ließ den rechtlichen 
Status eines Menschen insofern unzerstörbar oder 
unverlierbar werden? Eine Antwort auf diese Frage 
könnte auf eine weitergehende Entwicklungslinie 
hindeuten, die durch die Kriterien der Einzigartig-
keit und der Identität, d. h. Kontinuität, gekenn-
zeichnet ist, die Gabriel Le Bras als zentrale Merk-
male der Person in der klassischen Kanonistik 
benannt hat. 34 Das 12.–14. Jahrhundert wäre dann 
allerdings nur eine, wenn auch entscheidende 
Etappe in Richtung auf einen neuzeitlichen 
Rechtsbegriff der menschlichen Person, dessen 
Ursprünge bereits im ersten Jahrtausend lägen. 35

II. Taufe – character indelebilis – Seele: Antike 
und mittelalterliche Ausgangspunkte 
christlichen Denkens auf dem Weg zu 
einem rechtlichen Begriff der Person

Tatsächlich ergeben sich aus der Wirkungsweise 
der Exkommunikation wertvolle Einsichten, die 
nicht nur die gerade angedeuteten Fragen und 
Überlegungen, sondern auch die Rolle der Taufe 
als Etappe auf dem Weg zu einer rechtlichen »Per-
sonifizierung des Menschen« betreffen. 36 Wenn 
man den Grund, weshalb selbst der Exkommuni-
zierte Christ blieb, sein Status sich also durch 
Dauerhaigkeit auszeichnete, auf einen begriffli-

chen Punkt im Sinne spätantiker oder mittelalter-
licher Theologie bringen will, dann kommt dafür 
insbesondere der seit der Scholastik sogenannte 
character indelebilis in Frage. 37 Die Ursprünge des 
Begriffs führen weit zurück in die Patristik. Die 
Vorstellung, wonach derjenige, der gültig getau 
worden ist, eine Prägung durch ein bleibendes 
Merkmal (character) erfährt, geht maßgeblich auf 
Augustinus (354–430) zurück, der seinerseits ältere 
Traditionen (z. B. den Begriff der Sphragis) verar-
beitete. 38

Wenngleich diese Lehre im frühen Mittelalter 
in ihrer ganzen Komplexität selten erfasst wurde 
und sich erst allmählich durchsetzte, 39 lassen sich 
anhand des sog. Taufcharakters doch einige, wenn 
auch nicht exklusive Einsichten und Antworten 
auf die zuvor angedeuteten Fragen gewinnen. 
Darauf, dass der character (indelebilis) von allge-
meinerem historischem Interesse ist, hat schon 
Max Weber im Zusammenhang mit dem Weihe-
sakrament hingewiesen. 40 Bemerkenswert ist zum 
einen der Gedanke der Unverlierbarkeit einer 
Eigenscha, zum anderen die Möglichkeit einer 
Übertragung dieser Gedankenfigur vom sakramen-
talen in den weltlichen Bereich. Belege dafür fin-
den sich etwa im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit im Zusammenhang mit der Vor-
stellung, wonach Ritter- oder Königswürde unver-
lierbar waren, 41 – und gelegentlich auch noch in 
der juristischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 42

Was nun konkret den Zugang zum Begriff der 
Person über den Taufcharakter betrifft, so ist dieser 
Weg zunächst durch das moderne kanonistische 
Verständnis der Taufwirkungen teilweise versperrt. 
Wie leicht es hier zu Missverständnissen kommen 
kann, zeigt das Buch »Das Individuum im europä-
ischen Mittelalter« von Aaron Gurjewitsch, der 
seine These, wonach die Taufe eine wichtige Etappe 
in der Entwicklung des Individuums zur Persön-
lichkeit bildete, mit einem »Text aus dem Jahre 
1234« belegt, der sich bei genauerem Hinsehen als 

33 Siehe oben Anm. 20.
34 L B (1973) 194 f.
35 Dagegen vgl. H. H (2004) 

241–245 (»Entdeckung der Person« 
als ein wesentlicher Aspekt des 
11.–13. Jahrhunderts).

36 D (2002) 871. Zum Folgenden 
vgl. auch M (1902).

37 B (1908); G (1910); 
G (1912) (460); G

(1913); D (1986–1994); 
S (1994).

38 H (1952); H (1955); 
A (1998). Zu älteren Traditionen 
vgl. Dölger (1911); Heggelbacher 
(1953) 99–105.

39 A (1984) 45–48. Ob das 
frühmittelalterliche Verständnis der 
Taufe mit Stichworten wie »Ritualis-
mus« (ebd. 45) und »Unfähigkeit zu 
theologischer Reflexion« (46) histo-

risch angemessen erfasst ist, mag 
dahingestellt bleiben.

40 W (2005) 530 f., 594. Vgl.  
S (1901); V (1976).

41 C (1936) 7; K (1962) 102 f.; 
C (1984) 9; MC (1989) 13. 
Ferner vgl. K (1984).

42 So z. B. N (1954) 3. Vgl. 
S (1967) 221.
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Zitat aus dem Codex Iuris Canonici von 1917 
entpuppt. 43 Der betreffenden Bestimmung CIC /
1917 can. 87 zufolge wird der Mensch durch die 
Taufe zur Person in der Kirche Christi mit allen 
Rechten und Pflichten. 44 Im Begriff der persona in 
ecclesia Christi sind zwei Wirkungen des Sakra-
ments zusammengefasst, welche die Nachfolgebe-
stimmung CIC / 1983 can. 96 zwar klarer vonei-
nander trennt, 45 die aber in beiden Gesetzbüchern 
in einem kausalen Verhältnis erscheinen: Durch 
die Taufe wird ein Mensch zunächst Glied der 
Ecclesia Christi, und daraus ergibt sich, dass er in 
einem rechtlichen Sinne Person in dieser Kirche 
ist.

Blickt man vor diesem Hintergrund wieder 
auf das erste Jahrtausend, dann ist zunächst klar, 
dass man es sich nicht so einfach machen kann 
wie der Kanonist Othmar Heggelbacher, der sich 
in verschiedenen, durchaus verdienstvollen Arbei-
ten zur antiken Kirchenrechtsgeschichte mit der 
rechtlichen Bedeutung der Taufe beschäigt hat 46
– und einfach voraussetzt, dass diese schon in 
Antike ein »rechtserheblicher sakramentaler Akt« 
war und »Rechtsfähigkeit« begründete. 47 Eine sol-
che Annahme ist anachronistisch. 48 Denn der 
Begriff der kirchlichen Rechtspersönlichkeit ist 
ein Gegenstück zur Rechtsfähigkeit im weltlichen 
Recht und reicht nicht vor das 19. Jahrhundert 
zurück. 49 Weiterhin scheint es ratsam, die in CIC /
1917 can. 87 und CIC / 1983 can. 96 eng verbunde-
nen Begriffe der Kirchengliedscha und Rechts-
persönlichkeit getrennt voneinander zu betrach-
ten. So können einige Fragen hinsichtlich der 
Taufwirkungen, deren moderne kanonistische 

Lösung aus historischer Sicht nicht durchgängig 
zu überzeugen vermag, offen bleiben. 50

Wendet man sich nun noch einmal dem charac-
ter zu und betrachtet die ursprüngliche Vorstel-
lung, die Augustins Begriffsgebrauch zugrunde 
liegt, dann zeigt sich, dass sie auf den regius charac-
ter oder character imperatoris, d. h. auf die Tätowie-
rung der Soldaten verweist. 51 Eine solche Kenn-
zeichnung ermöglichte genauso wie entsprechen-
de Markierung von Sklaven oder Haustieren eine 
Zuordnung zu dem jeweiligen Herrn, d. h. im Fall 
des Getauen zu Gott. Dieses Zuordnungsverhält-
nis, auf dem der Taufcharakter beruht, bildet 
genauso wie der Gedanke der Kirchengliedscha, 
auf den hier nicht näher eingegangen werden 
kann, einen wichtigen Baustein des Personenbe-
griffs im kirchlichen Rechtsdenken. Nicht zuletzt 
auf dem character bzw. seiner Unverbrüchlichkeit 
beruht zum einen das von Le Bras herausgearbei-
tete Personenmerkmal der Identität im Sinne von 
Kontinuität. Zum anderen ergibt sich aus dem 
Taufcharakter aber auch die Einzigartigkeit der 
Person, d. h. das zweite zentrale Kriterium nach 
Le Bras, und zwar im Sinne einer Prägung durch 
die Taufe.

Betrachtet man das Objekt dieses Vorgangs 
etwas genauer, dann wird klar, weshalb die Taufe 
im großen Normenkosmos der christlichen Vor-
moderne einen so wichtigen Platz einnahm. Ihre 
Kraquelle lag nicht zuletzt in dem Gedanken, 
dass jeder Mensch eine Seele hat und für das Heil 
seiner Seele insbesondere mit Blick auf das Leben 
nach dem Tode sorgen muss. 52 Vor diesem Hinter-
grund wird aus Sicht des Mittelalters nicht nur die 

43 G (1994) 117. Vgl. D
(2005) 74 Anm. 30.

44 Codex Iuris Canonici / 1917 can. 87: 
»Baptismate homo constituitur in 
Ecclesia Christi persona cum omni-
bus christianorum iuribus et officiis, 
[…]« Vgl. M (1955) 3–28; 
L (1989) 57–70.

45 Codex Iuris Canonici / 1983 can. 96: 
»Baptismo homo Ecclesiae Christi 
incorporatur et in eadem constituitur 
persona, cum officiis et iuribus quae 
christianis, attenta quidem eorum 
condicione, sunt propria, […]« Vgl. 
D (2010).

46 H (1953); 
H (1954); 
H (1959) 103–112; 

H (1969); 
H (1974) 152–164.

47 H (1953) 1, 22ff., 160, 
183. Dagegen vgl. ebd. 105 (vorsich-
tiger). Für eine grundsätzliche andere 
Antwort auf die Frage nach der 
rechtlichen Natur der Taufe vgl. 
D (1961) 301–310.

48 H (1954).
49 S (1856) 567ff.; G

(1988) 471; D (2002).
50 Das betrifft etwa die Frage, ob Taufe 

und Taufcharakter allein oder erst in 
Verbindung mit anderen Elementen 
(z. B. Glaube und Gehorsam) eine 
Kirchenmitgliedscha begründeten 
und was genau die Gründe für die 
Unzerstörbarkeit des Taufcharakters 
sind, die erst seit Thomas von Aquin 

aus der Eingliederung in die Kirche 
erklärt wird. Vgl. G
(1951), insbesondere 14ff.; H-
 (1953) 5 f.; B
(1998) 56–60.

51 D (1930) 277. Ferner vgl. 
S (1991).

52 Tertullianus, Adversus Marcionem, 
Lib. II cap. XXVII,1, S. 505 Z. 28 (nihil 
tam dignum deo quam salus hominis); 
Maximus Taurinensis, Sermones col-
lectionis, Sermo XXXII, cap. 2, S. 126 
Z. 47–48 (omni necessitate maior 
necessitas est salutis). Ferner vgl. 
H (1986); M
(1998); H / S /
S / D / S
(1999); B (2009).
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Rolle der Sakramente als heilswirksamer sichtbarer 
Zeichen unsichtbarer göttlicher Gnade verständ-
lich, sondern auch der Stellenwert der Taufe, die als 
ianua sacramentorum der Schlüssel zum christli-
chen Seelenheil war. Die rechtshistorische Bedeu-
tung dieses Vitalbedürfnisses der Vormoderne lässt 
sich gegenwärtig noch nicht überblicken. 53 Die 
eingangs zitierte Passage aus der Lex Baiuvariorum 
zeigt jedoch, dass Begriffe wie Taufe und Seele auch 
im weltlichen Recht eine Rolle spielten. 54 Die 
betreffende Quelle führt zudem die rechtlichen 
Konsequenzen eines christlichen Menschenbildes 
vor Augen, das sich von dem der Moderne deutlich 
unterscheidet. 55 Während für den Spätaulärer 
Kant die Vernunbegabung den Menschen zum 
Selbstzweck und damit zur Person werden ließ, 
würde man für die Zeit seit der Spätantike das 
anthropologische Pendant wohl in dem Gedanken 
zu sehen haben, dass der Mensch eine auf Gott 
hingeordnete Seele hat, die ihm eine besondere 
Dignität verleiht. 56

Auf das Verhältnis von Seelenheil und Taufe 
wird noch zurückzukommen sein. 57 An dieser 
Stelle ist mit Blick auf den Taufcharakter vor allem 
von Interesse, dass die Seele genauso wie der 
character in dem größeren, schon von Augustinus 
gesehenen Zusammenhang eines Zuordnungsver-
hältnisses steht, das die irdische Gemeinscha 
transzendiert und zu verstehen hil, weshalb dieser 
in Hinblick auf den Einzelnen Grenzen gesetzt 
waren. Denn die Heilsbedürigkeit des Menschen 
weist ungeachtet des alten Satzes extra ecclesiam 
nulla salus 58 über die Kirche hinaus auf sein Ver-
hältnis zu Gott als der Quelle der durch die Taufe 
vermittelten Gnade und als Richter der Seelen am 
Tage des Jüngsten Gerichts.

Mit den gerade skizzierten Beobachtungen ist 
der theoretische Beitrag, den die Taufe zur Ent-
wicklung eines rechtlichen Begriffs der Person im 
Mittelalter leistete, keineswegs erschöp. Hier 
kann jedoch nur noch auf zwei Aspekte kurz hin-
gewiesen werden, die sich dem Bereich der Wert-
vorstellungen oder Leitideen zuordnen lassen und 
das Verhältnis des Getauen zu anderen Menschen 
betreffen. Je nachdem ob es sich um Christen oder 
Nichtchristen handelte, ergibt sich ein ganz unter-
schiedliches Bild. Mit Blick auf den ersten Fall ist 
auf die Vorstellung einer grundsätzlichen Gleich-
heit aller Christen in der Taufe hinzuweisen, deren 
Wurzeln weit in das erste Jahrhundert n. Chr. 
zurückreichen. 59 Ihr entspricht der bereits aus 
dem Alten Testament geläufige Gedanke, wonach 
Gott kein Ansehen der Person kennt, d. h. auch 
unparteiisch urteilt. 60 Die Wirkungsgeschichte 
dieser Vorstellung, aus der sich über das Verbot 
der acceptio personarum ein zentraler Grundsatz des 
Prozessrechts entwickelte, 61 spricht genauso für 
die Bedeutung des Gleichheitsgedankens wie der 
universalistische Zug im kirchlichen Denken des 
Frühmittelalters, in dem der Einheit der christ-
lichen Welt und der Gemeinsamkeit aller Getauf-
ten ein zentraler Stellenwert zukam. 62

Abgesehen von dieser inklusiven Seite der Taufe 
in Bezug auf die anderen Christen ist für den 
Personenbegriff aber auch das Verhältnis der 
Getauen in Hinblick auf die Nichtgetauen von 
Interesse. Es erscheint ambivalent. Einerseits stan-
den die Nichtchristen außerhalb der kirchlichen 
Gemeinscha und unterlagen daher von alters her 
nicht der kirchlichen Jurisdiktion. 63 Andererseits 
bezog sich der Missionsbefehl Jesu (Mt 28,19) nun 
einmal auf die noch nicht Bekehrten. 64 Wenn nun 

53 Zur Rolle der Seele im rechtlichen 
Kontext vgl. u. a. C (1990) 
81ff.; B (2007); H /
H (2007); S (2008).

54 Siehe oben S. 89.
55 Zum Bild des Menschen im Recht 

allgemein vgl. S (1990); 
S (2006); S (2011).

56 Vgl. auch M (1957) 621 f.
57 Siehe unten S. 97 f.
58 B (1959).
59 Gal 3,27–28: »quicumque enim in 

Christo baptizati estis Christum in-
duistis non est Iudaeus neque Grae-
cus non est servus neque liber non est 

masculus neque femina omnes enim 
vos unum estis in Christo Iesu«. Vgl. 1 
Cor 12,12; Eph 4,4–5; Phlm 16 sowie 
T (1981); D (2011a) 
105–111. – Anders verhielt es sich für 
die Sondergruppen der Katechume-
nen und Neophyten.

60 N (1996); D (2011b); 
H. H (2009); F
(2013).

61 Das ist umso bemerkenswerter, als 
die betreffende Vorstellung der welt-
lichen Rechtskultur des frühen Mit-
telalters, in welcher der sozialen 
Stellung von Konfliktbeteiligten und 

damit der Gemeinscha zentrale Be-
deutung zukam, ursprünglich wohl 
fremd war. Vgl. A (2002).

62 Zum Universalismus des Christen-
tums im frühen Mittelalter vgl.  
P (1997); A (2009) 
190–204. Ferner vgl. K (1957) 
27 f.

63 1 Cor 5,12–13: »quid enim mihi de 
his qui foris sunt iudicare […] nam 
eos qui foris sunt Deus iudicabit […]« 
Vgl. B-P (2004).

64 Vgl. auch Mc 16,15.
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der gute Hirte auch jene Schafe, die noch nicht in 
seinem Stall waren, auf seine Schultern nahm (Io 
10,16), 65 konnte sich leicht ein Spannungsverhält-
nis zu dem Grundsatz, dass bei Bekehrungen kein 
Zwang angewendet werden sollte, ergeben. 66

III. Kirchlicher und weltlicher Status in der 
Spätantike: Taufe und Bürgerrecht 

Die gerade angedeuteten allgemeinen Zusam-
menhänge legen die Frage nahe, ob und inwiefern 
die betreffenden Denkstrukturen, Normen und 
Werte im ersten Jahrtausend zum Tragen kommen 
konnten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass am Anfang der vorangegangenen Skizze die 
moderne Frage der Rechtsfähigkeit stand. Wenn 
nun zunächst die Rolle der Taufe in der Spätantike 
betrachtet werden soll, dann geschieht dies gerade 
nicht mit Blick auf etwaige Parallelen oder Ent-
sprechungen zu den soeben angestellten theore-
tisch-abstrakten Beobachtungen, sondern im Ge-
genteil eher als Kontrastprogramm, im Zuge des-
sen nach historischen Voraussetzungen und For-
men einer rechtlichen Wirksamkeit der Taufe zu 
fragen ist. Dass der Taufe im rechtlich-institutio-
nellen Leben der antiken Kirche ein zentraler Platz 
zukam, hat vor allem Heggelbacher gezeigt. 67
Weniger klar ist das Bild für das weltliche Rechts-
leben des römischen Reiches. Hier interessiert vor 
allem, in welchem Verhältnis der kirchliche und 
der weltliche Status des freien Menschen zueinan-
der standen. 68

Einen wertvollen Hinweis dazu gibt der sog. 
Ambrosiaster, der während des Pontifikats Dama-
sus I. (366–384) einen Kommentar zum Epheser-
brief verfasste. 69 Darin setzt der Autor die indivi-

duelle Heilsbedeutung der Taufe in Parallele zu 
einer zentralen Institution des weltlichen Rechts-
lebens: So wie die Angehörigen jedes Volkes, das 
Frieden mit den Römern suchte und sich ihnen 
unterwarf, römische Bürger wurden, so werden 
alle, die sich zum christlichen Glauben bekennen, 
Mitbürger der Heiligen (cives sanctorum) und Haus-
genossen Gottes (domestici dei). 70 Der Verfasser hat 
hier, wie die Termini civis sanctorum und domesticus 
dei zeigen, den lateinischen Wortlaut der auszule-
genden Stelle des Epheserbriefs (Eph 2,19) verar-
beitet, in der Paulus den Begriff des (Mit)Bürgers 
auf die Heiden als Bausteine der von Christus be-
gründeten Kirche anwendet. 71 Ambrosiaster grei 
diese spirituelle Analogie auf, verwendet den Ter-
minus civis jedoch, wie sein Hinweis auf das 
römische Bürgerrecht des Paulus zeigt, 72 eher in 
seiner ursprünglichen Bedeutung und bezieht so 
die Parallele »Bürger – Christ« auf Staat und Kirche 
als Institutionen. Dieser Rückgriff, der mit der 
Vorstellung von der Kirche als civitas dei in Ver-
bindung steht und zum Teil eine Entsprechung in 
Augustins Gegenüberstellung von cives terrenae 
civitatis und cives caelestis civitatis findet, 73 verweist 
auf ein allgemeineres und für die Zeit aktuelles 
Korrespondenzverhältnis: Was das Bürgerrecht für 
den römischen Staat ist, das ist die Taufe für die 
Kirche.

Unter thematischen Vorzeichen mag diese Paral-
lele nahe gelegen haben. Wie die Taufe, durch die 
der homo animalis als homo spiritualis und Glied der 
Kirche wiedergeboren wird, 74 so beinhaltet auch 
das römische Bürgerrecht die Vorstellung einer 
zweiten, jenseits der Physis liegenden Existenz 
des Menschen, die mit einer Institution, in diesem 
Falle der römischen res publica (bzw. dem populus 
Romanus), in Verbindung steht. Zudem war auf-

65 Dazu vgl. P (1857) 395 f.
66 N (1986);  P

(2007); A (2009) 378–387. 
Zum Westgotenreich vgl. S
(2000).

67 Siehe oben Anm. 46. Ferner vgl. 
G (1989) 55–69.

68 Auf den besonderen Fall des Sklaven, 
der nach römischem Recht kein 
Mensch, sondern eine Sache war, 
kann hier nicht näher eingegangen 
werden. Die Rolle der Taufe für die 
»Humanisierung« des Sklavenrechts 
würde eine eigene Untersuchung er-
fordern. Dazu vgl. auch Anm. 81.

69 Zu Person und Werk vgl. L-
R (2007).

70 Ambrosiastri qui dicitur commenta-
rius in epistulas Paulinas, Ad Efesios 
2, 19, S. 85: »sicut enim quaecumque 
gens Romanorum pacem sequi desi-
deravit oblatis donis suscepta est, ut 
essent cives Romani, quemadmodum 
Tharsocilicienses – unde apostolus 
civem Romanum se dicit –, ita et 
quicumque fidei Christianae se so-
ciaverit, fit civis sanctorum et do-
mesticus dei.« Vgl. H 
(1959) 110. Zur Rezeption dieser 
Stelle bei Dante vgl. A (1988) 
171.

71 S (2007) 144–147.
72 Act 16,37; 22,28.
73 Augustinus, De civitate Dei, Lib XV, 

cap. 2, S. 455 Z. 41–44; T
(1983); L (1986–1994); 
G (2004) 150–155.

74 1 Cor 2,14–15. Vgl. 1 Cor 3,2–3; Gal 
5,24 sowie U (1966) 7 f.
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grund der Constitutio Antoniana von 212 fast allen 
Freien im Imperium Romanum die civitas Roma-
norum verliehen worden, die so zu einer univer-
salen Größe und damit auch für kirchliche Auto-
ren zu einem Bezugspunkt geworden war. 75 Doch 
legt Ambrosiasters Hinweis die Vermutung nahe, 
dass die beiden zentralen Statusgrößen in Staat 
und Kirche seit dem späten 4. Jahrhundert nicht 
bloß per accidens, sondern durchaus komplementär 
verschiedene Seiten menschlichen Daseins abdeck-
ten, und zwar einen äußeren der pax Romanorum
und einen inneren der fides Christiana, sodass der 
Freie als Christ gewissermaßen über ein doppeltes 
Bürgerrecht verfügte. 76

Das war nicht immer so. In welchem Verhältnis 
die beiden Größen zueinander standen, war nicht 
zuletzt von äußeren Faktoren abhängig. Wenn das 
römische Bürgerrecht und der durch die Taufe 
vermittelte Status bis zum Aufstieg des Christen-
tums zur offiziellen Religion des Imperium 
Romanum nebeneinander und unabhängig von-
einander existierten, dann liegen die Gründe dafür 
vor allem in den allgemeinen rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen. Davon abgese-
hen erklärt sich diese Parallelexistenz aber auch aus 
dem Alter des Täuflings. Wenn man die civitas 
Romanorum nach 212 normalerweise durch Geburt 
erwarb, markierte, solange vor allem Erwachsene 
getau wurden, die Taufe als secunda nativitas
(Tertullian) 77 auch in zeitlicher Hinsicht den 
Beginn eines zweiten religiösen Lebens. Erste 
und zweite Geburt lagen so weit auseinander und 
konnten, wenn sich mit der secunda nativitas neue 
christliche Lebenszusammenhänge eröffneten, 
leicht in Konkurrenz treten. Jedenfalls wurden 
für den Getauen frühere soziale und rechtliche 
Beziehungen (z. B. die Ehe mit einem Nichtchris-
ten) zum Teil auflösbar. 78

So konstruktiv diese Wirkung der Taufe, die 
ihrer Funktion als Missionsinstrument entsprach, 

unter religiösen Vorzeichen erscheint, so destruk-
tiv mutet sie aus Sicht profaner Lebens- und 
Rechtsverhältnisse an. In der Spätantike sollte sich 
dieses Spannungsverhältnis insofern allmählich 
entkrampfen, als einige mit der Taufe in Verbin-
dung stehende Rechtsfolgen oder -institute Ein-
gang in das römische Recht fanden. 79 Das gilt 
etwa für die aus der Patenscha resultierende geist-
liche Verwandtscha 80 und für die manumissio in 
ecclesia. 81 Die Gründe für die Veränderungen lie-
gen vor allem in einer Verchristlichung aller 
Lebensbereiche und in der zunehmenden Bedeu-
tung der Kirche für den und gegenüber dem 
Staat. 82 Davon abgesehen düre auch der Über-
gang von der Erwachsenen- zur Kindertaufe eine 
Rolle gespielt haben. 83 Indem sich geistliche rege-
neratio und physische Geburt als natürlicher Ein-
tritt des freien Menschen in das Rechtsleben zeit-
lich annäherten, begannen sich der Status des 
Christen und derjenige des Bürgers immer stärker 
zu überschneiden.

Diese Entwicklung steht in enger Verbindung 
mit der sich seit dem letzten Drittel des 4. Jahr-
hunderts herausbildenden Vorstellung einer Ein-
heit oder zumindest Harmonie von kirchlicher 
und weltlicher Rechtsordnung. Nur als Christ 
war man Teil von Gesellscha und Staat, die gar 
nicht (mehr) anders als christlich gedacht werden 
konnten. 84 Die Bedeutung, die der Taufe so im 
Rahmen des christlichen Gemeinwesens zuwuchs, 
wird umso verständlicher, wenn man sie im größe-
ren Zusammenhang einer neuen christlichen Sicht 
des Einzelnen sieht, den die Sorge um sein Seelen-
heil zum Individuum machte. Diese Sorge war 
nicht nur ein zentraler Wertungsgesichtspunkt 
des Kirchenrechts. 85 Schon in weltlichen Rechts-
texten der Spätantike und des Frühmittelalters 
findet sich mitunter der Ausdruck periculum ani-
mae, auch wenn die Bedeutung von anima noch 
zwischen »Leben« und »Seele« oszilliert. 86

75 M (2006); M (2012). 
Zu der bereits bei Orosius anzutreff-
enden Vorstellung, Christus sei römi-
scher Bürger gewesen, vgl. B
(1968) 394ff.

76 W (1954); C (1988).
77 Tertullianus, De anima, Cap. XLI,1, 

S. 844 Z. 21.
78 H (1953) 118ff.; C 

C (2012).

79 Zum christlichen Einfluss auf das rö-
mische Recht der Person vgl. B
(1952) 327–342.

80 Codex Iustinianus V,4,26,2. Vgl. U
(2008) 69 f., 236. Vgl. auch oben Anm. 
12.

81 S-L (1965); H 
(1980) 142 f.; B (2001) 25–29.

82 B (1952) 161 f.; MC
(1997) 654–659; P (2005) 
63–94.

83 S (1980) 1–58; K
(2004) 917–920. Ferner vgl. N
(1980).

84 B (1996); L N (2001).
85 L B (1955) 23–26; N (1992) 

189 f. Vgl. auch L B (1964) 265 
Anm. 1; D (2008) sowie E
(2002) (zum 20. Jahrhundert).

86 T (1964); V (1967) 414 
Anm. 32. Ferner vgl. L
(1952).
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Die Diktion verweist auf tiefere Veränderungen 
im weltlichen Recht. Christliche Kaiser wie Justi-
nian I. (527–565) sahen es als ihre Aufgabe an, die 
Seelen ihrer Untertanen zu retten, 87 und gingen 
ihrerseits davon aus, dass jedermann um sein allen 
materiellen Belangen vorangehendes Seelenheil 
besorgt war. 88 Dieser timor salutis 89 der Gesetz-
geber wie auch der Normadressaten schlug sich seit 
der Spätantike auf vielfältige Weise im Recht nie-
der, wenn man etwa an die Vorschrien über 
fromme Stiungen und Schenkungen pro anima
denkt. 90 Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass christliche Kaiser Fragen der Taufspen-
dung zum Gegenstand von Gesetzen machten. 91
Ein entsprechendes Regelungsinteresse ergab sich 
schon aus dem Gegensatz von Getauen und 
Ungetauen, d. h. Heiden und Juden, deren Stel-
lung im weltlichen Recht sich seit der Wende vom 
4. zum 5. Jahrhundert merklich verschlechterte. 92

IV. Das Frühmittelalter als Schnittstelle 
unterschiedlicher Menschenbilder im 
Recht: Das neugeborene Kind im 
Spannungsfeld gentiler und christlicher 
Traditionen

1. Gentile Ausgangspunkte

Das gerade angedeutete Verhältnis von Taufe 
und Bürgerrecht setzte einen vergleichsweise star-
ken spätantiken Staat voraus, der einerseits be-
stimmte kanonische Folgen der Taufe in die eigene 
Rechtsordnung überführen, andererseits aber auch 
dem Einfluss kirchlicher Institutionen und Doktri-
nen auf das zivile Leben Grenzen setzen konnte. 
Mit Blick auf die Folgezeit ist aber noch etwas 
anderes hervorzuheben: Dass es überhaupt einen 
(römischen) Staat gab und dieser, was auch in der 
Antike keine Selbstverständlichkeit war, die Stel-

lung des Menschen im Recht definierte und insti-
tutionell garantierte. 93

Im lateinischen Westen war dieser zentralen 
Voraussetzung eines doppelten weltlichen und 
geistlichen Bürgerrechts mit dem Ende des Impe-
rium Romanum die Grundlage entzogen. Im Zuge 
einer seit dem frühen 5. Jahrhundert immer 
schneller voranschreitenden Erosion von Staatlich-
keit, des Untergangs des weströmischen Reiches 
(476) und der Gründung von Nachfolgereichen 
nichtrömischer Gentes kam es zu einer Aufsplitte-
rung der vergleichsweise einheitlichen spätantiken 
Rechtskultur und der Herausbildung zum Teil 
gentil geprägter Rechtsräume. Die neuen frühmit-
telalterlichen Rechtsverhältnisse zeichneten sich 
nicht zuletzt durch eine Tendenz zum Kleinteili-
gen und Partikularen aus. 94 Ein augenfälliger 
Beleg dafür sind die sog. Volksrechte oder Leges 
barbarorum, d. h. die zwischen dem späten 5. und 
dem frühen 9. Jahrhundert aufgezeichneten Rech-
te nichtrömischer Gentes. 95

Wenngleich die neuere Forschung die Sicht-
weise vieler deutscher Rechtshistoriker des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts, die dem römischen 
Recht ein gemeingermanisches aus den Volksrech-
ten synthetisiertes Recht gegenüberstellten, nicht 
mehr teilt, ist unbestreitbar, dass die Leges barba-
rorum, wenn auch in unterschiedlicher Weise, 
Vorstellungen und Lebenswelten erkennen lassen, 
die sich von denen des spätantiken römischen 
Rechts deutlich unterscheiden. Das gilt nicht zu-
letzt für die rechtliche Stellung des freien Men-
schen. So sucht man etwa in den Volksrechten ein 
Gegenstück zum römischen Bürgerrecht, das nach 
dem Untergang des Imperium Romanum schnell 
an Bedeutung verlor, vergebens. 96 Dieser Befund 
muss insofern nicht verwundern, als dem über-
kommenen gentilen Recht nicht nur ein Denken 
in abstrakten Rechtsbegriffen, sondern auch das 
Phänomen des Staates – zumindest wie er sich aus 

87 Codex Iustinianus I,5,18 pr. Zum 
Folgenden vgl. B (1952) 138ff.

88 Codex Iustinianus IX,27,6,1, (a. 439), 
S. 385: »Et licet neminem […] arbit-
ramur immemorem, ut saluti prop-
riae ullum commodum anteponat 
[…]«; Codex Iustinianus, I,2,21,2 (a. 
529), S. 16: »non absurdum est ani-
mas hominum quibuscumque causis 
vel vestimentis praeferri: […]«; No-
vellae Iustiniani LXV praef. 2.

89 Codex Iustinianus IX,27,6,1 (ca. 439).

90 S (1928); S (1930); 
B (1956); M (1968); W
(1998); O (2008) (mit weiterer 
Literatur).

91 Codex Theodosianus XVI,6; Codex 
Iustinianus I,6.

92 V (1980) 92.
93 L (1962) 23. Ferner vgl. 

U (1967).
94 V (1936); A (1968) 

240–259.

95 Zum ersten Überblick vgl. B
(1953); S (1991); S-
W (2001a); S (2009).

96 M (2006) 1037–1040. Ferner 
vgl. K (1965); G (2008).
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Sicht der Spätantike und der Neuzeit darstellt – 
fremd war. 97

Den meisten Leges barbarorum liegt über 
weite Strecken eine nur mittelbar aus den Quel-
len zu erschließende naturalistische Sicht des 
Menschen zugrunde, die in dem größeren Zusam-
menhang bäuerlich-kriegerisch geprägter Gesell-
schaen, ihrer Gemeinschasformen und Werte 
steht. Die rechtliche Stellung des Einzelnen und 
sein im Zuge von Initiationsvorgängen zurückzu-
legender Weg in das Recht 98 hingen ganz ent-
scheidend vom körperlichen Vermögen ab. 99 Das 
zeigt sich etwa bei der Bemessung von Wund-
bußen und Wergeld anhand von Kampra und 
Gebärfähigkeit, in der Einschränkung rechtlicher 
Handlungsfähigkeit aufgrund von Alter oder 
Krankheit (z. B. im Erbrecht) und nicht zuletzt 
im Zweikampf vor Gericht. Diese allgemeine Ten-
denz kommt mitunter auch in Regelungen zum 
Tragen, die mit dem Anfang des Lebens in Ver-
bindung stehen, wenn der Mensch noch nichts 
vermag. Im Folgenden soll vor diesem Hinter-
grund die Stellung des neugeborenen Kindes in 
ausgewählten Rechtsquellen des Frühmittelalters 
etwas genauer betrachtet werden. 100

Hier richtet sich der Blick zunächst auf Bestim-
mungen, die noch keinen christlichen Hinter-
grund erkennen lassen. Dabei ist vorab zu berück-
sichtigen, dass das Kind oder gar seine Rechtsstel-
lung in den Leges barbarorum nicht per se Rege-
lungsgegenstand sind, sondern nur im Zusammen-
hang mit anderen Themen (z. B. dem ehelichen 
Güterrecht) behandelt werden. 101 Der allgemei-
nen Natur der Volksrechte entsprechend sind hier 
vor allem Bußvorschrien über Unrechtstaten von 
Interesse. So findet sich etwa in den älteren Hand-

schrienklassen der Lex Salica und in der von ihr 
abhängigen Lex Ribuaria folgende Bestimmung: 
Wenn jemand ein Kind im Mutterleib oder ein 
Kind, das noch keinen Namen erhalten hat, tötet, 
muss er 100 Solidi zahlen. 102 Dagegen sehen beide 
Leges vor, dass die Tötung eines erwachsenen 
Mannes mit 200 Solidi zu büßen ist. 103 Die Rela-
tion der Bußen muss an dieser Stelle nicht weiter 
interessieren, zumal sie sich mit einer dritten Vor-
schri der Lex Salica, wonach die Tötung eines 
Knaben im Alter von bis zu zwölf Jahren mit 600 
Solidi zu büßen ist, 104 nicht ohne Weiteres in 
Einklang bringen lässt. Entscheidend ist mit Blick 
auf die erstgenannte Vorschri der Lex Salica und 
der Lex Ribuaria hingegen zweierlei: Der Hinweis 
auf die Namensgebung und die Gleichstellung des 
Kindes, das noch keinen Namen erhalten hat, mit 
dem ungeborenen Kind. Abgesehen von diesen 
beiden fällt aus Sicht der Handschrienüberliefe-
rung noch ein dritter Punkt ins Auge, und zwar 
dass einzelne jüngere Handschrien der Lex Salica 
in der Vorschri über die Tötung eines Kindes nach 
den Worten ante quod nomen habeat den Zusatz 
infra nouem noctibus, d. h. neun Nächte nach der 
Geburt, aufweisen. 105

Es lohnt sich, diese drei Elemente etwas genauer 
zu betrachten. Besonders ins Auge fällt der Hin-
weis auf den Namen. Gedacht ist hier nicht an eine 
Namensgebung im Rahmen der Taufe, vielmehr 
geht es um die erste Etappe auf einem vorchrist-
lichen Weg in das Leben und das Recht. 106 An die 
Stelle der Namensgebung konnten auch andere 
Formalakte treten wie z. B. der vor allem in Skan-
dinavien nachweisbare Lustrationsritus der sog. 
Wasserweihe 107 oder das förmliche Aueben des 
Kindes. 108 Wie diese Riten, über deren genaue 

97 Zu der kontroversen Frage nach dem 
Staat im frühen Mittelalter vgl. 
M (2010).

98 M / M (2000); K
(2008); T (2012).

99 B (1887) 72–95; O (1978); 
S (2008); L (2013). Fer-
ner vgl. F (1938). Wie im Falle 
von K.A. Eckhardt so ist auch bei Fehr 
ein Bemühen erkennbar, die betreff-
enden Tendenzen des frühmittelal-
terlichen Rechts mit Blick auf die 
Gegenwart der 1930er Jahre zu kulti-
vieren. Vgl. M (1990) 423 f.; 
M (1995) 160 f. Ferner sie-
he oben S. 91 f.

100 Zum Folgenden vgl. C (1910); 
M (1976); W
(1978); S (1993); L
(2003); S (2003); L
(2004) 27–37; S (2012). Ferner 
vgl. G (1927); K
(2008).

101 B (1895).
102 Pactus legis Salicae 24,6, S. 91; Lex 

Ribvaria 40 (36),10, S. 94. Vgl. 
B (1935) 62. Die Bestimmung 
fehlt in späteren Rezensionen der Lex 
Salica. Vgl. N (1983) 
124 f.; S (1993) 62; S
(2011). Zu Lex Salica und Lex Ri-
buaria vgl. S-W
(2001c); SW (2001d).

103 Pactus legis Salicae 15,1, S. 70; Lex 
Ribvaria 7, S. 77.

104 Pactus legis Salicae 24,1, S. 89.
105 Pactus legis Salicae 24,6, S. 91.
106 E (1937a) 74–94; S-

W (1984); J (1997) 56; 
J (1999) 145–148.

107 M (1881); G (1910); 
E (1998); H (2006). 
Zur christlichen Namensgebung im 
frühen Mittelalter vgl. L-
T (1990) 11–20.

108 O (2008a).
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Bedeutung die Leges keine Auskun geben, ist 
auch die Frist von neun Nächten, d. h. nach römi-
scher Zählweise von neun Tagen, nach der Geburt 
Teil des Wegs ins (Rechts)Leben. 109 Die Frist 
findet sich nicht nur in der Antike, sondern begeg-
net auch in anderen Leges. 110 So etwa im aleman-
nischen Recht. Dem Pactus Alamannorum zufolge 
muss derjenige, der eine schwangere Frau schlägt, 
sodass sie einen Abort erleidet oder ein Kind zur 
Welt bringt, das nicht länger als neun Nächte lebt, 
eine Buße von 40 Solidi zahlen. 111 Die Lex Ala-
mannorum bringt die gleiche Vorschri, lässt 
jedoch in Teilen der Handschrienüberlieferung 
eine Verkürzung auf acht Tage erkennen. 112 Leicht 
verändert taucht die Frist schließlich auch im west-
gotischen Recht auf. 113

Wie lassen sich nun die neun Nächte bzw. Tage 
und die Namensgebung oder andere ihr entspre-
chende Formalakte erklären? Man könnte sie zum 
einen im Sinne vorchristlicher religiöser Vorstel-
lungen deuten, wie dies Karl August Eckhardt 
versucht hat: »Bis zur Namengebung wird es [das 
neugeborene Kind, C.M.] weiter als Leibesfrucht 
(nasciturus) behandelt. Vom Augenblick der 
Namengebung an gilt es als Mensch. Denn jetzt 
erst hat es nach germanischer Auffassung eine 
Seele.« 114 Dass die Leibesfrucht und das namen-
lose Neugeborene gleichgestellt werden, steht 
außer Zweifel. 115 Der Rest bleibt Spekulation, 
für die Eckhardt bei aller Liebe zum germanischen 
Heidentum keine Belege oder auch nur Indizien 
zu liefern vermag. 116

Abgesehen von diesem religionsgeschichtlichen 
Erklärungsansatz ließe sich der Vorgang aber auch 
vor dem Hintergrund des gentilen Rechtslebens 
deuten. Aus Sicht der klassischen Germanistik 
bestand der Sinn ritueller Handlungen wie der 

vorchristlichen Namensgebung vor allem darin, 
dass ein neugeborenes Kind, um den Schutz der 
Hausgemeinscha oder des Muntwalts der Mutter 
zu genießen, mittels bestimmter Formalakte inner-
halb einer bestimmten Frist angenommen worden 
sein musste. 117 So würde auch eine Bemerkung 
des Tacitus erklärlich, wonach die Germanen in der 
Kindestötung eine Schandtat (flagitium) sahen. 118
Die Aussage bezieht sich demnach nur auf das 
Kind, das schon in die Familie aufgenommen 
worden ist. 119

Unabhängig von der Frage, inwieweit dieser 
Harmonisierungsversuch zu überzeugen vermag, 
lenkt der Gedanke, dass innerhalb einer bestimm-
ten Frist zu entscheiden war, ob das Kind ange-
nommen werden sollte oder nicht, den Blick auf 
die Frage, wem eine solche Entscheidung hätte 
zustehen können und worin die Alternative 
bestand. 120 Die ältere Literatur tut sich schwer, 
hierauf eine klare Antwort zu geben. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass die wenigen außerrecht-
lichen Quellen, denen sich nähere Aufschlüsse 
hierzu entnehmen lassen, keine eindeutige perso-
nelle Eingrenzung erlauben. 121

Unklar ist aber auch, worin die Grundlage einer 
solchen Entscheidungsbefugnis bestehen sollte.
Was diese betrifft, so bietet sich als Erklärung die 
Lehre von der Munt an. 122 Die germanische Munt 
wird in der älteren rechtshistorischen Literatur als 
Gegenstück zu der römischen manus und patria 
potestas gesehen und als Gewalt gedeutet, die sich 
auf die dem Hausherrn Unterworfenen, d. h. 
Frauen, Kinder (zumindest die Töchter) und Un- 
bzw. Minderfreie, erstreckte, nach außen als 
Schutz und Haung, nach innen dagegen als Herr-
scha wirksam wurde und im Extremfall auch das 
Recht, das Mündel zu töten, umfasste. 123 Diese im 

109 Zur Neunzahl vgl. W (1897) 
1–61; M / S (1987) 
581–590. Zur Zählweise vgl. 
S (1878) 44ff. (324ff.); 
G (1899), Bd. 2, 506.

110 Für Belege im zweiten Jahrtausend 
vgl. B (1906) 52.

111 Pactus Alamannorum II,30, S. 22. Zu 
den alemannischen Rechtsaufzeich-
nungen vgl. S-W
(2001b).

112 Lex Alamannorum LXX (A-Fassung), 
S. 137.

113 Lex Visigothorum IV,2,18 (Chindas-
winth), S. 185–188. Dazu siehe unten 
S. 104 f. 

114 E (1937a) 89.
115 So schon C (1910) 133 f.
116 Zu Eckhardts weltanschaulichen 

Hintergründen siehe oben S. 92.
117 B (1906) 101 f.; S /

 K (1932) 71 f. (jeweils 
mit älterer Literatur).

118 Tacitus, Germania, cap. 19,3, S. 98: 
»Numerum liberorum finire aut 
quemquam ex agnatis necare flagi-
tium habetur, plusque ibi boni mores 
valent quam alibi bonae leges.«

119 S /  K (1932) 72 
Anm. 43.

120 Zum Folgenden vgl. W (1842) 
724–728; W (1978) 
737 f.

121 Dazu siehe unten S. 101.
122 Zu der umfangreichen und zum Teil 

kontroversen Literatur zur Munt vgl. 
O (1984); S (2006) (jeweils 
mit weiterführenden Angaben).

123 G (1899), Bd. 1, 617ff.; B
(1873); B (1906) 92ff.; 
S (1907) 96–100.
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19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte Lehre 
ist in mancherlei Hinsicht angreiar. Allerdings ist 
es den Kritikern bislang nicht gelungen, an ihre 
Stelle eine alternative Erklärung des mundium zu 
liefern, die in den letzten Jahrzehnten Anklang 
oder auch nur größere Resonanz gefunden hät-
te. 124 Geht man einmal davon aus, dass in den 
gentilen Kulturen des frühen Mittelalters Ausfor-
mungen der Hausgewalt existierten, die dem gera-
de angedeuteten Verständnis der Munt zumindest 
grosso modo entsprachen, dann bereitet die Munt-
gewalt als Erklärung für die Entscheidungsbefug-
nis über das neugeborene Kind insofern Probleme, 
als das Kind durch die betreffenden Formalakte 
überhaupt erst in die Hausgemeinscha und damit 
in die Munt aufgenommen wurde. Demnach kann 
die Entscheidungsgrundlage logischerweise nicht 
in der Muntgewalt bestehen. Doch ist das für das 
Frühmittelalter vielleicht etwas zu dogmatisch 
gedacht. Jedenfalls erscheint es schwer vorstellbar, 
dass jemand ohne Zustimmung des Muntwalts, d. 
h. des Ehemanns oder eines männlichen Verwand-
ten der Frau, eine so schwerwiegende Entschei-
dung über die Zukun des Kindes treffen konn-
te. 125

Lässt man dieses Problem einmal beiseite, dann 
liegt vor allem eine Frage nahe: Was geschah, 
wenn das neugeborene Kind nicht einer Initiation 
in das (Rechts)Leben teilhaig wurde? Einige 
wenige Belege lassen vermuten, dass im frühen 
Mittelaler mancherorts neugeborene Kinder von 
ihren Angehörigen getötet oder ausgesetzt werden 
duren, wenn sie z. B. aufgrund schlechter körper-
licher Verfassung oder ihres Geschlechts nicht den 
Anforderungen oder Erwartungen entsprachen. 126
Jedenfalls kann man der 802/3 aufgezeichneten 
Lex Frisionum entnehmen, dass eine Mutter ihr 
gerade geborenes Kind bußlos töten darf. 127 Einen 
ähnlichen Eindruck vermittelt ebenfalls für den 
friesischen Raum eine Passage aus der um 839–849 
verfassten Vita Liudgeri des Altfrid (gest. 874), der 

zufolge Liaurg, die Mutter des Heiligen auf 
Geheiß ihrer Großmutter väterlicherseits getötet 
werden sollte, weil diese keine weitere Enkelin 
wollte. 128 Der Gedanke, dass in der Heiligenvita 
bloß ein christliches Zerrbild heidnischer Prakti-
ken gezeichnet wird, 129 vermag angesichts der Lex 
Frisionum nicht zu überzeugen, die im Übrigen 
ein bereits stark eingeschränktes Tötungsrecht ver-
muten lässt. 130 Davon abgesehen findet sich auch 
im Paenitentiale Oxoniense II, einem fränkischen 
Bußbuch des 8. Jahrhunderts, für den Fall, dass 
eine Mutter ihr Kind getötet hat, noch die vor-
christliche Unterscheidung, ob sie den Säugling 
bereits angenommen bzw. ihm die Brust gegeben 
hat oder dies noch nicht geschehen ist. 131

2. Die Taufe in den Leges barbarorum

Soweit zum Fall des neugeborenen Kindes, wie 
er sich aus der wenn auch nur ansatzweise erkenn-
baren Perspektive eines vorchristlichen gentilen 
Rechtsverständnisses darstellt. Angesichts des ge-
rade erwähnten Paenitentiale Oxoniense II stellt 
sich die Frage, welches Bild sich demgegenüber 
aus Sicht christlicher Gerechtigkeitsvorstellungen 
ergibt. Immerhin setzen alle weltlichen Rechts-
quellen des Frühmittelalters das Christentum als 
offizielle Religion voraus und weisen, wenn auch 
in unterschiedlichem Maße, christliche Einflüsse 
auf. 132 Die Vermutung liegt nahe, dass die Situa-
tion des Kindes, bis es getau war, ebenso prekär 
gewesen sein könnte wie im vorchristlichen Recht. 
Für diese Annahme spricht nicht nur die Tatsache, 
dass das Neugeborene (noch) kein Christ war und 
sich in einem Zustand »diesseitiger und jenseitiger 
Ambiguität« (Peter von Moos) befand, 133 sondern 
auch der Umstand, dass die Taufe allmählich die 
vorchristliche Kindesaufnahme und verwandte 
Rituale verdrängte. 134

Einige Hintergründe dieser Entwicklung sind 
durchaus erkennbar. So handelte es sich bei der 

124 C (1955–1956). Dazu vgl. 
P (1958). – Ähnliche Vorstel-
lungen wie C vertritt seine 
Schülerin Guerra Medici. Vgl. D.
(1986) 70ff. Ferner vgl. K
(1968) 37–40.

125 Vgl. Anm. 102.
126 M (1881) 221–224; 

O (2008b). Ferner vgl. 
C (2010) 62 f.; W 
(2012).

127 Lex Frisionum V,1, S. 46. Vgl. S
(1980) 334–338.

128 Altfrid, Vita Liudgeri, Lib. I cap. 6–7, 
S. 10–12. Vgl.  U (2009) 
155. Siehe unten S. 102. Zur heiligen 
Odilia (Ottilie), deren Vater sie töten 
wollte, weil sie blind war, vgl. G 
(1995) 136 f.

129 B (1990) 211 f.
130 Lex Frisionum V,2, S. 46.

131 Paenitentiale Oxoniense II, cap. 
32–33, S. 196. Vgl. S (1984); 
K (1993) 186–189; M
(1994) 57 f.

132 W (1935); I (1967); 
V (1967); N (2006).

133  M (2004) 23.
134 B / D (1999) 97. Für 

Skandinavien vgl. P (1972) 
36–46.
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Taufe genauso wie bei den gerade erwähnten Riten 
um einen Formalakt, der in der von Schrilosig-
keit geprägten Welt des frühen Mittelalters den 
großen Vorzug hatte, dass er, wenn vor Zeugen 
durchgeführt, leicht zu beweisen war. 135 Abgese-
hen von dieser funktionalen Gemeinsamkeit 
bestanden auch formale Parallelen. Eine solche 
findet sich in der bereits erwähnten Vita Liudgeri, 
in der Altfrid im Zusammenhang mit Liudgers 
Mutter Liaurg nicht nur vom Recht der Heiden, 
ein neugeborenes Kind zu töten, berichtet, son-
dern auch erklärt, wie die Mutter des Heiligen 
diesem Schicksal entging: Eine Frau gab ihr Honig 
zu essen und deshalb, d. h. nach der ersten Nah-
rungsaufnahme, dure sie nicht mehr getötet wer-
den. 136 Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Paral-
lele zur antiken Liturgie, insofern den Neugetauf-
ten, die im Sinne einer secunda nativitas kleine 
Kinder waren, Milch und Honig gereicht wur-
de. 137 Nicht auszuschließen ist, dass über solche 
Schnittpunkte der Übergang von der vorchristli-
chen Kindesaufnahme zur Taufe erfolgt sein könn-
te. 138

Blickt man von der Vita Liudgeri auf Sachsen, 
das spätere Wirkungsfeld des heiligen Liudger, 
dann findet sich in einer der Bußnormen der 
Capitulatio de partibus Saxoniae (782) Karls d. Gr. 
(768/800–814) ein Hinweis, dass der Weg zur Taufe 
mitunter durch die lex scripta geebnet wurde: 
Wenn der Vater sein Kinder nicht binnen Jahres-
frist nach der Geburt taufen lässt, muss er je nach 
Stand eine Buße zwischen 20 und 30 Solidi zah-
len. 139 Es wird also auf die Angehörigen Druck 
ausgeübt, neugeborene Kinder möglichst bald tau-
fen zu lassen. Für die Capitulatio, die sich als 
Instrument fränkischer Zwangsmission darstellt, 
mag dies nicht weiter erstaunen, wo doch dem 
erwachsenen Sachsen, der sich nicht taufen lassen 
will, sogar die Todesstrafe drohte. 140

Ähnliche Bußnormen finden sich im Zusam-
menhang mit der Taufe jedoch schon früher, und 
zwar im angelsächsischen Recht. König Ine 
(688–726) droht in seinem zwischen 688 und 695 
aufgezeichneten Gesetzbuch dem Vormunt mit 
einer Buße von 30 Schillingen für den Fall, dass 
das seiner Gewalt unterworfene Kind nicht binnen 
30 Tagen getau wird. 141 Auffällig ist zunächst 
die im Vergleich zur Capitulatio deutlich kürzere 
Frist, die erkennen lässt, dass der Angelsachsen-
könig tatsächlich das neugeborene Kind im Auge 
hat. 142 Bemerkenswert ist zudem die Stellung des 
Kapitels. Es ist das zweite des Gesetzbuchs und das 
erste, das konkrete Bestimmungen enthält. Diese 
Vorschri hat ein Gegenstück in Gestalt des letzten 
Kapitels, das ebenfalls im Zusammenhang mit der 
Taufe steht, allerdings einen profanen Gegenstand 
behandelt. Die beiden Bestimmungen erscheinen 
insofern als A und O der Rechtsaufzeichnung. Das 
Schlusskapitel sieht vor, dass bei Tötung des Paten-
sohns oder des Taufpaten eine Totschlagsbuße in 
Höhe des Wergelds an den Paten bzw. den Paten-
sohn zu zahlen ist. 143 Die geistliche Verwandt-
scha als eine Folge der Taufe wird also hinsicht-
lich bestimmter Unrechtstaten der Blutsverwandt-
scha gleichstellt.

Vergleicht man die bis jetzt betrachteten von 
Karl d. Gr. und Ine getroffenen Regelungen mit 
der zuvor umrissenen gentilen Rechtspraxis, dann 
zeichnen sich erste Neuansätze ab. Dass christliche 
Gesetzgeber den Angehörigen nicht das Recht 
über Leben und Tod des Kindes zugestanden, ist 
nicht weiter erstaunlich, auch wenn in der Praxis 
zumindest das Aussetzen ungetauer wie auch 
getauer Kinder bis in das 19. Jahrhundert weit 
verbreitet war. 144 Interessanter ist dagegen die in 
Ines Vorschri über das Wergeld von Pate und 
Patensohn ablesbare Entwicklung, dass die Taufe 
durch die mit ihr einhergehende geistliche Ver-

135 Zur Taufe als Formalakt vgl. K
(1978) 50; A (2006) 36. Zur 
Taufe im frühen Mittelalter allgemein 
vgl. C (2003) 130–220.

136 Zur Quelle siehe Anm. 128. Ferner 
vgl. E (1931–1932) 293 f.; 
D (1936); S (1984) 831 f.

137 G (1899), Bd. 1, 630 Anm. * 
(zur Vita Liudgeri vgl. ebd. 631). Zur 
Sache vgl. B (1994) 466ff.

138 E (1937a) 83 f. Dagegen vgl. 
O (2008b) 383. Zu einem 

solchen Übergang in Skandinavien 
vgl. M (2008) 47–50.

139 Capitulatio de partibus Saxoniae, 
cap. 19, S. 40. Vgl.  P
(2008).

140 Capitulatio de partibus Saxoniae, 
cap. 8, S. 38 f. Vgl. auch C
(1990) 62–67.

141 Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. 1, 
Ine 2,1, S. 90 f.

142 Zu den Fristen vgl. G (1990).
143 Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. 1, 

Ine 76,1, S. 122. Bei Firmpatenscha 

beträgt die Buße nur die Häle (Ine 
76,3, ed. S. 122 f.). Vgl. A
(1984) 116; H (2012) 242 f. Für 
eine Entstehung der Vorschri in 
späterer angelsächsischer Zeit hat sich 
– wenig überzeugend – Lynch ausge-
sprochen. Vgl. L (1998) 196–199.

144 Zum Hoch und Spätmittelalter vgl. 
B (1990) 267–427; W
(2006).
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wandtscha den Täufling in neue soziale und 
rechtliche Lebenszusammenhänge einordnet. Hin-
zu kommt ausweislich der Bußnormen über die 
Tauermine aber noch etwas anderes: Ein Dritter, 
der Gesetzgeber, sorgt sich um das geistliche Wohl 
des Kindes und entzieht deshalb die Entscheidung 
über die Taufe des Neugeborenen den Angehöri-
gen (z. B. dem Muntwalt). Ähnliche religiös moti-
vierte Vorstöße gegen die überkommene Haus-
gemeinscha und Hausgewalt lassen sich auch 
in anderen Bereichen der frühmittelalterlichen 
Rechtsgeschichte beobachten. 145

Aus einer ähnlichen Motivation erklärt sich 
auch noch eine weitere Besonderheit der christ-
lichen Normgebung. Anders als man vielleicht 
vermuten könnte, 146 sind Ine und Karl d. Gr. eher 
an den ungetauen als an den getauen Kindern 
interessiert. Eine andere Bestimmung aus Ines 
Gesetzbuch lässt die Hintergründe zumindest für 
das angelsächsische Recht etwas klarer erkennen: 
Wenn ein Kind ungetau stirbt, d. h. wohl nach-
dem die vom König gesetzte Frist von 30 Tagen 
verstrichen ist, muss der Vormunt mit seinem 
gesamten Vermögen büßen. 147 Der Hauptgrund 
für diese Regelung düre darin liegen, dass der 
Vormunt seiner Pflicht, das Kind zur Taufe zu 
bringen, nicht nachgekommen ist. 148 Allerdings 
erstaunt die Höhe der Buße. Zudem stellt sich die 
Frage, worin genau der Schaden besteht, der eine 
so schwerwiegende Sanktion nach sich zieht, die 
unter Umständen das Wergeld für die Tötung eines 
getauen Kindes deutlich übersteigen kann.

Ines Regelung steht, soweit es die relativ hohe 
Buße für das ungetau verstorbene Kind betrifft, 
nicht allein. Auch die frühmittelalterlichen Buß-
bücher setzen vergleichsweise harte Kirchenbußen 
für die Tötung eines ungetauen Kindes fest. 149
Einen Schritt weiter geht noch eine Regelung des 
Mainzer Konzils von 852, wonach die Mutter, die 

ihr Kind getötet hat, eine mildere Kirchenbuße 
trifft, wenn das Kind bereits getau ist. 150 Auf der 
gleichen Linie liegt, wie bereits zu sehen war, die 
eingangs zitierte Vorschri der Lex Baiuvario-
rum. 151 Ähnliche Regelungen finden sich, wenn-
gleich nicht durchgängig, auch im hoch- bzw. 
spätmittelalterlichen skandinavischen Recht. 152
Ein mittelbarer Hinweis zu den Hintergründen 
solcher Bestimmungen findet sich im Prolog zu 
Ines Gesetzbuch, in dem der König hervorhebt, er 
habe sich im Vorfeld der Rechtsaufzeichnung mit 
den weltlichen und geistlichen Großen »über das 
Heil unserer Seelen und den Zustand unseres 
Reiches« beraten. 153 Noch deutlicher wird der 
Verfasser des Paenitentiale Oxoniense II, der her-
vorhebt, dass die Tötung eines ungetauen Kindes 
dieses der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode 
beraubt. 154

Diese besondere Sorge um das Seelenheil führt 
noch einmal zurück in die Spätantike. Nach einer 
von Augustinus besonders wirkungsmächtig ver-
tretenen Auffassung war dem Kind, das ungetau 
verstarb, der Weg in den Himmel verschlossen. 155
Zwar konnte ein kleines Kind keine Sünden bege-
hen. Da es jedoch nicht die Taufe empfangen hatte, 
blieben die Folgen der Erbsünde ungetilgt. Dieser 
aus theologischer Sicht schwierige Fall, der den 
Ausgangspunkt für die scholastische Lehre vom 
sog. Limbus puerorum bildete, 156 stellte sich dem 
frühen Mittelalter vor allem als ein praktisches 
Problem dar. So berichtet etwa Gregor von Tours 
(gest. 594) mit Blick auf das Frankenreich des 
ausgehenden 6. Jahrhunderts von den Bemühun-
gen der Angehörigen, ihren sterbenden Kleinkin-
dern noch die rettende Taufe zuteilwerden zu 
lassen. 157 Denn, so lässt Gregor Königin Chro-
dechild (um 474–544) auf Vorwürfe ihres damals 
noch heidnischen Gemahls Chlodwig I. (466–511) 
antworten, wer im weißen Tauleid von dieser 

145 So z. B. S (1934).
146 Siehe oben S. 101.
147 Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. 1, 

Ine 2,2, S. 90 f. Vgl. L
(1906) 677 f.

148 Zu weiteren möglichen Hintergrün-
den vgl. L (2008) 33.

149 S (1993) 27 f.; L
(2003) 17. Vgl. S (1958) 
124–142.

150 Concilia aevi Karolini 
DCCCXLIII–DCCCLIX, Mainz a. 
852, cap. 9, S. 247. Vgl. S

(1982) 364 f., 372ff.; H
(1982) 141.

151 Siehe oben S. 89.
152 W (1842) 727 f.; H (1928) 122 f. 

Zur Rolle der Taufe im skandinavi-
schen Recht vgl. M (1908) 
377–469.

153 Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. 1, 
Ine, Prolog, S. 88 f.

154 Paenitentiale Oxoniense II, cap. 27, S. 
195 f. Vgl. K (1993) 186 
Anm. 651.

155 C (2005); C (2006); 
D (2010) 315 f.

156 L (1991); L (1997a).
157 Gregor von Tours, Libri I–IV de vir-

tutibus sancti Martini episcopi, II,43, 
S. 174; Gregor von Tours, Liber vitae 
patrum, II,4, S. 221. Vgl. N (1995) 
136–151, insbesondere 139 f.
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Welt gerufenen worden ist, der wird im Angesicht 
Gottes leben. 158 War das Kind doch ungetau 
verstorben, ließ es sich durch ein Wunder für einen 
Augenblick vielleicht noch einmal zum Leben 
erwecken – um sogleich getau zu werden und 
dann ein christliches Begräbnis zu erhalten. Ein 
Gedanke, der sich um 700 genauso findet wie noch 
um 1700. 159

Die Sorge um das Seelenheil, die aus den 
betreffenden Quellen spricht, erklärt zu einem 
Gutteil die Attraktivität der Taufe. Dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass sich das Interesse 
der Eltern an der Taufe ihrer Kinder nicht auf 
christlich-religiöse Motive in einem engeren Sinne 
reduzieren lässt. Durch den Sakramentenempfang 
suchte man womöglich auch sicherzustellen, dass 
ein krankes Kind geheilt wurde 160 oder, falls es 
doch starb, die Angehörigen nicht von ihm als 
Untoten heimgesucht wurden. 161 Das zweite 
Motiv erscheint nur auf den ersten Blick bizarr. 
Tatsächlich erwähnt noch Burchard von Worms 
(um 965–1025) die Praxis, ungetau verstorbene 
Kinder mit Stangen zu durchbohren, um so die 
Lebenden vor dem Toten als Wiedergänger zu 
schützen. 162 Ähnliche Vorstellungen finden sich 
auch anderenorts. 163 Was hieran vorchristlich ist 
und was auf christlichen Volksglauben zurückgeht, 
lässt sich nur schwer entscheiden.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass sich die Vor-
stellung, das Initiationssakrament könne vor Unto-
ten schützen, ebenso nördlich der Alpen findet wie 
die gerade betrachteten Rechtstexte, in denen die 
Taufe in Bußnormen auaucht, die nach dem 
Normstil des Si quis – wenn jemand die Unrechts-
tat X begeht, muss er die Summe Y zahlen – 
gestrickt sind. Zwar lassen die betreffenden Quel-

len durchaus Neuansätze erkennen, doch sucht 
man einen Kontrapunkt zur gentilen Rechtstradi-
tion vergeblich. Dazu bedure es nicht nur einer 
engeren Verbindung von rechtlichem Status und 
Taufe, sondern auch einer allgemeineren begriff-
lichen Vorstellung, wie sich dieses Verhältnis gera-
de in Hinblick auf das weltliche Recht darstellt. 
Angesichts des allgemeinen kulturellen Gefälles im 
frühen Mittelalter wird man einen entsprechenden 
Ansatz wohl eher in den mediterranen Regna als 
im Norden Europas erwarten dürfen.

Man muss nicht lange suchen, um diesbezüg-
lich im westgotischen Recht fündig zu werden. 164
Dank der in ihrer Breite einzigartigen Überliefe-
rung der Leges Visigothorum sind die historischen 
Ausgangspunkte der hier interessierenden Ent-
wicklungen noch vergleichsweise gut erkennbar. 
Sie reichen zum Teil bis in die vorchristliche 
Rechtstradition zurück. Das gilt etwa für die Praxis 
der Kindestötung. Auf sie nimmt eine Bestim-
mung des dritten Konzils von Toledo (589) Bezug, 
in der der erste katholische Westgotenkönig Rek-
kared I. (586–601) seinen iudices und sacerdotes
aurägt, für die Abstellung dieses horrendum faci-
nus Sorge zu tragen. 165 Wahrscheinlich war aller-
dings schon in arianischer Zeit die Tötung neuge-
borener Kinder verboten, wie eine Bestimmung 
der sog. Antiqua vermuten lässt. 166 Mit Blick auf 
die rechtliche Stellung des neugeborenen Kindes 
ging demgegenüber König Chindaswinth (gest. 
653) einen wichtigen Schritt weiter. Er erliess ein 
Gesetz, wonach nur dasjenige neugeborene Kind 
erben kann, das mindestens 10 Tage gelebt hat und 
getau worden ist. 167 Die Erbfähigkeit des Kindes, 
wenn nicht gar seine Rechtsstellung insgesamt 
hängt demnach am Sakramentenempfang. 168 His-

158 Gregor von Tours, Libri historiarum 
X, II, 29, S. 75 Z. 7–8: »[…] quia scio, 
in albis ab hoc mundo vocatus Dei 
obtutibus nutriendus«.

159 Agnellus Ravennas, Liber Pontificalis 
ecclesiae ravennatis, cap. 125 (De 
sancto Damiano), S. 299 f.; C
(1994); L (2008). Ferner vgl. 
L (1997b) 193–218.

160 C (1881) 437–440; 
A (1984) 57 f.

161 C (1999).
162 Burchard von Worms, Decretorum 

libri XX, Lib. XIX, cap. 5, fol. 200rb; 
Corrector Burchardi, cap. CLXVI, 
S. 662. Vgl. B (1905) 263; 
V (1974) 756.

163 C (1881) 441; C (1994) 
22ff.

164 Zum Westgotenrecht vgl. N
(1978); K (2010) 39–54. 
Nicht zugänglich war dem Verfasser 
die Monographie von C 
L (1991).

165 Concilios visigóticos e hispano-
romanos, Concilium Toletanum III 
c. 17, S. 24.

166 Lex Visigothorum, IV,4,1 (Antiqua), 
S. 193 f. Vgl. M (1930)18ff.

167 Lex Visigothorum, IV,2,18 (Chindas-
winth), S. 185–188. König Erwig 
fügte an der entscheidenden Stelle 
der Chindaswinth-Konstitution (»si 
filius filiave decem diebus vivens et 

baptizatus ab hac vita discesserit«; 
ebd. S. 185 (linke Spalte) Z. 19–21) 
zwischen decem und diebus die Worte 
sive amplius vel infra ein (ebd. S. 185 
(rechte Spalte) Z. 19–20) und relati-
vierte so die praktische Bedeutung 
der Frist gegenüber dem Erfordernis 
der Taufe. Vgl. Z (1901) 
124–133; MC (1997) 
657ff.

168 M  F  T
(1946) 77ff.; G-G (1988); 
L-T (1994) 507ff.
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torisch bedeutete dies gegenüber der alten gentilen 
wie auch der römischen Rechtstradition einen 
Paradigmenwechsel: Der Status des Getauen, 
d. h. des civis caelestis civitatis, wurde zur Voraus-
setzung für den Erwerb profaner Rechte des civis 
terrenae civitatis. 169

Einen Hinweis, auf welchem Wege Chindas-
winth zu dieser Regelung gelangt sein könnte, gibt 
die Zehntagesfrist. Man darf vermuten, dass ihr die 
Frist der neun Nächte bzw. Tage, wie sie etwa im 
alemannischen Recht begegnet, zugrunde lag. 170
Allerdings hat sie ihren alten Sitz im Leben, den 
Formalakt der Aufnahme ins (Rechts)Leben, ver-
lassen und ist in den Umkreis erbrechtlicher Fra-
gen abgewandert, die vor allem um ein Problem 
kreisen: Kann ein neugeborenes Kind, das selbst 
nur kurze Zeit lebt, einen Elternteil beerben und 
dann seinerseits von dem überlebenden Elternteil 
beerbt werden? Anders als etwa das alemannische 
Recht, das abgesehen von einer bestimmten 
Lebensdauer als Vitalitätsbeweis den Blickkontakt 
des Kindes mit seiner Umwelt fordert, 171 hat sich 
der westgotische Gesetzgeber für die Taufe als 
Voraussetzung entschieden, die vermutlich an die 
Stelle eines älteren vorchristlichen Aufnahmeritus 
getreten ist.

Offenbar war dieses Gesetz umstritten und gab 
Anlass zu Kontroversen. Jedenfalls lieferte Chin-
daswinths Nachfolger Rekkeswinth (gest. 672) 
eine eigene philosophisch-theologische Begrün-
dung dieser Regelung. 172 Ihr zufolge kann sich 
ein neugeborenes Kind, das vielleicht schon kurz 
nach der Geburt wieder stirbt, eigentlich keine 
irdischen Güter aneignen. Der Natur gemäß muss 
es zunächst Gebrauch von seinen Sinnen machen 
können, bevor es etwas erbt. Denn, so die Begrün-
dung, wer kann schon Besitz von einer Erbscha 
ergreifen, wenn er kaum das erste Lebenslicht 
wahrgenommen hat? Um gleichsam in Umkeh-
rung der origo naturae schon vorher Erbe und 

Erblasser sein zu können, muss das Kind durch 
die Taufe eines salutare conmercium teilhaig wer-
den, aufgrund dessen es nicht nur Erbe des Him-
melreiches, sondern auch irdischer Erbe wird.

Die Konstitution lohnt entgegen Karl Zeumers 
sarkastischer Kritik eine etwas genauere Betrach-
tung. 173 Ihren Ausgangspunkt bildet die Frage, 
wie derjenige, der dem Tode näher ist als dem 
Leben, in die Rechte der Lebenden eintreten, d. h. 
überhaupt etwas besitzen kann. Das sich aus dieser 
Überlegung ergebende fast schon naturrechtliche 
Argument gegen eine Erbfähigkeit des Neugebore-
nen wird mehrmals variiert und als rhetorische 
Frage neu formuliert. Am Ende der entsprechen-
den Argumentationskette steht ein Vergleich: Das 
neugeborene Kind ist wie ein Schiffbrüchiger, der 
kaum dass er aus den Engen des Mutterschoßes in 
das Licht des Lebens getreten ist, schon wieder in 
die Dunkelheit des Todes zurückfallen kann. 174
Das einprägsame Bild lässt außergewöhnliche Bil-
dungshintergründe vermuten. Jedenfalls findet 
sich in Lukrez’ Lehrgedicht De rerum natura eine 
sehr ähnliche Metaphorik: Der Säugling wird mit 
einem Schiffer verglichen, der von der Natur aus 
dem Mutterschoß an den lichten Strand des 
Lebens geworfen worden ist. 175 Die Verwendung 
dieses Bildes in einem westgotischen Kontext 
erstaunt umso mehr, als man die Lukrezstelle in 
größerem Umfang erst in der Neuzeit im Gefolge 
von Michel de Montaigne (1533–1592) zitiert 
findet. 176

Interessanter jedoch als solche Bildungshinter-
gründe ist für die Deutung der Taufe die im zwei-
ten Teil des Kapitels gebotene Lösung. An deren 
Schluss verweist der Gesetzgeber noch einmal auf 
den Zweck der Regelung. Durch das Instrument 
des irdischen Rechts soll sichergestellt werden, dass 
das Kind, auch wenn es früh stirbt, dank der Taufe 
zumindest einen Vorteil im Himmelreich hat. 
Doch wie kann diese der Grund dafür sein, dass 

169 MC (1997) 659. Vgl. Anm. 
73.

170 B (1906) 101 Anm. 52.
171 Lex Alamannorum, LXXXIX,1 (A-

Fassung), S. 151. Ähnliche Regelun-
gen finden sich noch im hoch- und 
spätmittelalterlichen Recht in Gestalt 
des sog. Beschreiens der Wände. Vgl. 
Brunner (1895) 64ff.; E (2008).

172 Lex Visigothorum, IV,2,17 (Recces-
winth), S. 184 f.  Vgl. D (1874) 
319; MC (1997) 658 f.

173 Z (1901) 124.
174 Lex Visigothorum, IV,2,17, S. 184 Z. 

25 – S. 185 Z. 1: »Sicque naufragus in 
medio lucis angustias mox genitales 
exiit, mox fatales relapsus est in tene-
bras.«

175  Lucretius, De rerum natura, hg. von 
H. Diels, Lib. V v. 222–227, S. 254: 
»tum porro puer, ut saeuis proiectus 
ab undis / nauita, nudus humi iacet, 
infans, indigus omni / uitali auxilio, 
cum primum in luminis oras / nixibus 

ex aluo matris natura profudit, / ua-
gituque locum lugubri complet, ut 
aecumst / cui tantum in uita restet 
transire malorum.« Vgl. S-
 (2009) 20 f.

176 M (1837) 9; C (2003) 
114 f.

Fokus focus

Christoph H. F. Meyer 105



jemand auf Erden erben kann? Die Lösung liegt in 
dem Begriff des salutare commercium, den schon 
Papst Leo d. Gr. (440–461) im Zusammenhang mit 
dem Kreuzesopfer des guten »Kaufmanns« Jesus 
Christus verwendet, der sterbliche Menschennatur 
annahm, damit die Menschen des ewigen Lebens 
teilhaig werden können. 177 Doch hat der Termi-
nus commercium auch im römischen Recht eine 
spezifische Bedeutung, und zwar im Sinne einer 
Nichtbürgern verliehenen Fähigkeit, an bestimm-
ten Veräußerungsgeschäen (nach römischem 
Recht) teilzunehmen. 178 Zieht man die theologi-
sche und die rechtliche Bedeutungsebene zusam-
men, ergibt sich die argumentative Pointe: Durch 
die Taufe wird das neugeborene Kind dank Christi 
salutare commercium Bürger des Himmelreiches. 
Dadurch erwirbt er jedoch zugleich das irdische 
commercium, denn die Taufe transzendiert die 
Natur und ermöglicht es dem getauen Kind, 
Handlungen im Recht vorzunehmen (z. B. Besitz 
von einer Erbscha zu ergreifen), zu denen es 
aufgrund der origo naturae nicht in der Lage wäre.

Chindaswinths Konstitution und ihre theoreti-
sche Begründung durch Rekkeswinth lassen glei-
chermaßen Kontinuitäten und Neuanfänge erken-
nen: Der westgotische Gesetzgeber sorgte sich wie 
vor ihm manche spätrömischen Kaiser um das 
Seelenheil seiner Untertanen und wollte deshalb 
sicherstellen, dass sie möglichst früh getau wur-
den. Dazu knüpe er an den Empfang des Initia-
tionssakraments gewichtige Rechtsfolgen im welt-
lichen Bereich. An die Stelle der alten Vitalitäts-
kriterien, die noch in Rekkeswinths Hinweis auf 
den Sinnesgebrauch anklingen, trat so das sacra-
mentum regenerationis. Die von Chindaswinth 
getroffene Regelung findet sich in späterer Zeit 
in ganz unterschiedlichen europäischen Gesell-
schaen des Mittelalters und der Neuzeit. 179 Die 
entsprechende Tradition kommt u. a. in der Sen-

tenz zum Ausdruck: »Ist das Kind nicht getau, 
so erbt es nicht.« 180 Keine Zukun war dagegen 
Rekkeswinths Begründung beschieden. Schon die 
Redaktoren König Erwigs (680–687) nahmen an 
ihr Anstoß und entfernten sie im Zuge der von 
diesem König angeordneten Bearbeitung des Liber 
Iudiciorum aus dem westgotischen Gesetzbuch.

V. Schluss

Am Ende dieser Untersuchung steht weder ein 
abschließendes Ergebnis noch eine umfassende 
Entwicklung, die vom ersten in das zweite Jahr-
tausend führt. Das war auch nicht beabsichtigt. 
Angesichts vielfacher Brüche und komplexer 
Transformationsprozesse liegt der besondere Reiz 
der frühmittelalterlichen Rechtsgeschichte viel-
leicht gerade in der Vielfalt der Möglichkeiten 
und in den verschlungenen Wegen. Das zeigt sich 
auch mit Blick auf den Beitrag, den die Taufe im 
frühen Mittelalter zum rechtlichen Begriff der 
Person leistete, wenn man theoretische Potentiale 
und historische Befunde, wie sie in den Abschnit-
ten II–III bzw. III–IV skizziert worden sind, einan-
der gegenüberstellt.

Das Frühmittelalter kannte weder einen Staat 
im Sinne der Spätantike oder der Neuzeit noch 
verfügte es über große von Juristen gepflegte 
Gebäude rechtlicher Begrifflichkeit, wie sie bis 
zum 6. und dann wieder seit der Wende vom 11. 
zum 12. Jahrhundert selbstverständlich waren. 
Sein Rechtsverständnis in Hinblick auf den einzel-
nen Menschen war, zumindest soweit es die sog. 
Volksrechte der nichtrömischen Gentes betrifft, 
nicht zuletzt von der Vorstellung bestimmt, dass 
die Rechtsstellung des Einzelnen ganz wesentlich 
von seinem physischen (und materiellen) Vermö-
gen und seiner Funktion innerhalb der Gemein-

177 Lex Visigothorum, IV,2,17, S. 185 Z. 
10–11: »Sicque salutari conmercio, 
dum hereditat ille celum, hereditet 
iste solum; […]« Vgl. Leo Magnus, 
Tractatus, LIV,4, S. 320 Z. 79–85. Zu 
den theologiegeschichtlichen Hinter-
gründen des salutare commercium vgl. 
H (1958) 79–104; P (1960); 
A / B / B / L-
 / L (1995) 5 f.; N
(2005) 140 f.

178 L (1900); M-M
(2003).

179 B (1895) 65 f.; Enciclopedia 
jurídica española, Bd. 4, v. Bautismo, 
S. 298; V (1905) 495 f.; 
F A (1906) 128; K 
(1957) 29–33; C (1972) 
163–185, 219–234, 255–258, 
264–267.

180 G / D (1864) 210 Nr. 190 
(vgl. ebd. 212); S-W
(1996) 317. Ein anderes Rechts-
sprichwort zieht aus diesem Grund-
satz die Konsequenz im Sinne einer 
auch vom Kirchenrecht urgierten 

möglichst frühen Taufe: »Man sagt 
das Kind besser zum Christentum 
und Erbe als davon.« Vgl. ebd. 66. 
Inwieweit dieser Grundsatz Anwen-
dung fand, ob er nur für eheliche 
Kinder galt und ob vor allem unge-
taue Kinder weiterhin straflos aus-
gesetzt werden duren, wie die ältere 
Rechtsgeschichte vermutete, bedüre 
genauerer Untersuchung. Vgl. G
(1899), Bd. 1, 630;  S
(1915) 137.
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scha abhängig war. In einer solchen Welt wäre 
der moderne Gedanke, jeder Mensch könne als 
Person Träger von Rechten und Pflichten sein, 
schwer vorstellbar. Andererseits erscheint gerade 
vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, dass 
zumindest jeder Christ aufgrund einer besonderen 
Taufprägung (character) über einen dauerhaen 
und unverlierbaren Status verfügte, der ihn zum 
Subjekt von Rechten und Pflichten machte, als 
grundsätzlicher Neuanfang. Die Bedeutung dieser 
Vorstellung lässt sich erst dann wirklich erfassen, 
wenn man die Tragweite eines anderen Gedankens 
in Rechnung stellt: dass jeder Mensch eine Seele 
hat, für deren Heil er vor Gott verantwortlich ist, 
und dass die Taufe der Schlüssel zu einem so ver-
standenen christlichen Seelenheil ist.

Dieses theoretische und normative Potential der 
Taufe, das auch ein Erbe der Patristik (z. B. des 
Augustinus) war, scheint zumindest auf den ersten 
Blick keine entsprechende Umsetzung in der 
Normgebung christlicher Gesetzgeber des frühen 
Mittelalters gefunden zu haben. Die Rechtsstel-
lung des neugeborenen Kindes im Spiegel der 
Leges barbarorum zeigt jedoch, dass die Taufe seit 
dem 7. Jahrhundert ältere vorchristlichen Formal-
akte (z. B. die Namensgebung), durch die das Neu-
geborene in die Hausgewalt aufgenommen wurde 
und damit vor Tötung oder Aussetzung geschützt 
war, verdrängte und ersetzte. Dabei sind grund-
sätzlich neue Akzente erkennbar. Während die 
betreffenden Formalakte in der vorchristlichen 
gentilen Rechtskultur wohl vor allem dem Beweis 
dienten, geht die Bedeutung der Taufe über diese 
Funktion hinaus. Schon einzelne Regelungen des 
Angelsachsen Ine und Karls des Gr. lassen erken-
nen, dass Druck auf die Angehörigen ausgeübt 
werden sollte, ihre Kinder taufen zu lassen. Dies 
konnte mittelbar dazu führen, dass dem Neuge-
borenen ungetauen Kind ein besonderer Schutz 
zu Teil wurde.

Noch einen Schritt weiter ging der Westgoten-
könig Chindaswinth in einer Konstitution, der 

zufolge abgesehen von einer bestimmten Lebens-
dauer der Empfang der Taufe Voraussetzung dafür 
ist, dass ein Kind seinen Vater oder seine Mutter 
beerben kann. Der religiöse Status als Christ wurde 
so conditio sine qua non zumindest für die Erb-
fähigkeit im weltlichen Recht. Der gentile Gesetz-
geber nahm damit eine Entwicklung des zweiten 
Jahrtausends (»Ist das Kind nicht getau, so erbt 
es nicht.«) vorweg. Die von Chindaswinths Nach-
folger vorgelegte Begründung der betreffenden 
Regelung lässt zudem bemerkenswerte Reflexio-
nen (z. B. zum salutare conmercium) erkennen, 
welche die gedankliche Tragweite dieser Neuerun-
gen erahnen lassen. Um eine möglichst frühe Taufe 
sicherzustellen, werden nicht (wie von Ine und 
Karl d. Gr.) Bußen angedroht, sondern weltliche 
Rechtsfolgen vom Empfang des Initiationssakra-
ments abhängig gemacht. Die Taufe, d. h. der 
Status des Christen, wird so zur Begründung und 
zur Grundlage der weltlichen Rechtsstellung. Hier 
werden Berührungspunkte zwischen der westgoti-
schen Normgebung und der Bedeutung des charac-
ter (indelebilis) sowie des Seelenheils als Ausgangs-
punkten für eine »Personifizierung des Menschen« 
erkennbar.

Allerdings zeigen gerade die betreffenden Be-
stimmungen des Westgotenrechts, dass vom Früh-
mittelalter kein gerader Weg in das Hoch- und 
Spätmittelalter oder gar in die Neuzeit führt. 
Insofern fordert das hier skizzierte theoretische 
Potential der Taufe stets aufs Neue zu einer histori-
schen Vergewisserung heraus. In diesem Span-
nungsverhältnis von Möglichkeit und rekonstru-
ierbarer geschichtlicher Wirklichkeit liegt zugleich 
ein Ansatzpunkt für künige Untersuchungen zu 
Taufe und Person – nicht nur im ersten Jahrtau-
send.

n
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